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l. Vorbemerkung:

Die Mdoglichkeit der Zertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb, die mit der Regelung des § 52
Krw-/AbfG i.V.m. der Verordnung Uber Entsorgungsfachbetriebe (EfbV) vom 10.09.1996
(BGBI. I S. 1421) und der Richtlinie fur die Anerkennung und Téatigkeit von Entsorgergemein-
schaften (EgRL) vom 09.09.1996 geschaffen wurde, verfolgt mehrere Zielrichtungen.

Zum einen soll ein Anreiz zur Sicherstellung eines hohen Qualitatsniveaus in der Entsor-
gungswirtschaft geschaffen werden, zum anderen ist mit der Zertifizierung fur den einzelnen
Entsorgungsbetrieb eine Deregulierung, z.B. in Form des Verzichts auf eine Transportge-

nehmigung oder der Nutzung des privilegierten Nachweisverfahrens, verbunden.

Die Zertifizierung des Entsorgungsbetriebes erfolgt entweder durch eine technische Uberwa-
chungsorganisation (TUO) auf der Grundlage eines Uberwachungsvertrages, dem die zu-
standige Behoérde zugestimmt hat, oder durch eine behdordlich anerkannte Entsor-
gergemeinschaft. Die Uberpriifung des Betriebes vor Ort wird jeweils durch beauftragte
Sachverstandige durchgefiihrt. Die erfolgreiche Umsetzung der mit dem Zertifikat “Entsor-
gungsfachbetrieb” verfolgten Ziele setzt damit voraus, dass die TUO bzw. die Entsorgerge-
meinschaft eine ordnungsgemale Zertifizierung organisatorisch, personell, inhaltlich und
verfahrensmafig sicherstellt. In personeller Hinsicht ist insbesondere ein entsprechendes
Qualifikationsniveau des / der eingesetzten Sachverstandigen erforderlich. Die folgenden
Regelungen konkretisieren die Anforderungen, die Sachverstandige sowie TUOen und Ent-
sorgergemeinschaften zu erfillen haben, insbesondere zur Beauftragung der Sachverstan-
digen um eine ordnungsgemaRe Uberpriifung von Entsorgungsbetrieben sicherzustellen.
Uberdies geben sie Hinweise und Erlauterungen zu den Anforderungen an Entsorgungs-

fachbetriebe.

Darlber hinausgehende spezifische Anforderungen, die an die Zertifizierung von Betrieben,
die mit Abfallen handeln oder die Verbringung von Abféallen vermitteln, gestellt werden, sind
weiterhin der Vollzugshilfe ,Zertifizierung von Handlern und Vermittlern als Entsorgungsfach-
betrieb gemal § 52 Krw-/AbfG" vom Oktober 2001 zu entnehmen.
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.  Allgemeine Regelungen

Die folgenden Anforderungen an Sachverstandige sind in Anlehnung an die Regelungen des
Umweltauditgesetzes zur Qualifikation des Umweltgutachters sowie die Voraussetzungen
der fur die Leitung und Beaufsichtigung eines Betriebes verantwortlichen Person nach der

EfbV aufgestellt worden.

1.1 Anforderungen an die beauftragten Sachverstandigen

(1) Sachverstandige, die Entsorgungsbetriebe fiir eine TUO oder eine Entsorgergemein-
schaft gemaf der EfbV Uberprifen, missen nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 EfbV und 8 6 Abs.
2 Satz 1 EgRL die fur ihre Tatigkeit erforderliche Zuverlassigkeit, Unabh&ngigkeit und
Fachkunde aufweisen. Sie miussen sicherstellen, dass sie Uber den fur ihre Tatigkeit
erforderlichen aktuellen Wissensstand verfigen und diesen durch geeignete Fortbil-

dung erhalten.

(2) Gemal § 15 Abs. 2 EfbV gelten die Anforderungen an die folgenden Nrn. 1.1 bis 1.4
als erfllt, wenn der Sachverstéandige eine Zulassung als Umweltgutachter nach § 9
oder die TUO eine Zulassung als Umweltgutachterorganisation nach § 10 Umweltau-
ditgesetz (UAG) fur den Unternehmensbereich Recycling, Behandlung, Vernichtung
oder Endlagerung von festen oder fliissigen Abféllen im Sinne des Artikels 2 Buchsta-
be i der Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 in Verbindung mit Artikel 17 Abs. 3 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 761/2001 oder fir die Unternehmensbereiche gemaf den Unter-
klassen nach NACE
90.00.3 (Sammlung, Beforderung und Zwischenlagerung von Abféllen),

90.00.4 (Kompostierungsanlagen),

90.00.5 (Abfallverbrennungsanlagen),

90.00.6 (Sonstige Abfallbehandlungsanlagen) und
90.00.7 (Abfalldeponien)

besitzt.

3 Besitzt ein nach § 9 UAG zugelassener Umweltgutachter nicht die Zulassung fur die

0.9. NACE-Unterklassen, gelten nur die Anforderungen nach 11.1.1 u I1.1.2 als erfllt.

(4) Fur den Fall, dass die TUO eine Zulassung nach § 10 UAG besitzt, hat sie sicherzu-
stellen, dass die von ihr eingesetzten Sachverstandigen die Anforderungen an die Zu-

verlassigkeit, Unabhangigkeit und Fachkunde erfiillen.

(5) Soweit Sachverstéandige nicht Umweltgutachter sind, ist deren Zuverlassigkeit, Unab-
hangigkeit und Fachkunde gegenliber der Zustimmungsbehdrde/ Anerkennungsbe-

horde in vergleichbarer Art und Weise zu belegen.
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II.L1.1  Zuverlassigkeit
(1) Ein Sachverstandiger besitzt die erforderliche Zuverlassigkeit, wenn er aufgrund sei-
ner personlichen Eigenschaften, seines Verhaltens und seiner Fahigkeiten zur ord-

nungsgemalRen Erfiillung der ihm Ubertragenen Aufgaben geeignet ist.

(2) Die erforderliche Zuverlassigkeit ist in der Regel nicht gegeben, wenn der Sach-
verstandige
a) wegen Verletzung der Vorschriften

i) des Strafrechts tUber Eigentums- und Vermégensdelikte, Urkundenfalschung,

Konkursdelikte, gemeingefahrliche Delikte oder Umweltdelikte,

i) des Immissionsschutz-, Abfall-, Wasser-, Natur- und Landschaftsschutz,

Chemikalien-, Gentechnik- oder Atom- und Strahlenschutzrechts,
iif) des Lebensmittel-, Arzneimittel-, Pflanzenschutz- oder Seuchenrechts,
iv) des Gewerbe- oder Arbeitsschutzrechts,
v) des Betaubungsmittel-, Waffen- oder Sprengstoffrechts

mit einer Strafe oder in den Fallen der Buchstaben ii) bis v) mit einer Geldbul3e
in H6he von mehr als fUnfhundert Euro belegt worden ist, soweit die Strafe

bzw. die GeldbulRe im Gewerbezentralregister noch nicht getilgt ist,

b) wiederholt oder grob pflichtwidrig
i) gegen Vorschriften nach Abs. 2 a) Buchstabe ii) bis v) verstol3en oder

ii) als Betriebsbeauftragter fir Immissionsschutz, Gewasserschutz, Abfall, als
Strahlenschutzbeauftragter im Sinne des § 29 der Strahlenschutzverordnung
oder als Storfallbeauftragter im Sinne des § 58 a des Bundes-Im-

missionsschutzgesetzes seine Verpflichtungen als Beauftragter verletzt hat,

c) infolge strafgerichtlicher Verurteilung die Fahigkeit zur Bekleidung 6ffentlicher
Amter verloren hat,

d) sich nicht in geordneten wirtschaftlichen Verhaltnissen befindet, es sei denn,
dass dadurch die Interessen der Auftraggeber oder anderer Personen nicht ge-
fahrdet sind, oder

e) infolge eines korperlichen Gebrechens, wegen Schwéche seiner geistigen Kréafte
oder wegen einer Sucht nicht nur vortibergehend unfahig ist, die Tatigkeit als

Sachverstandiger ordnungsgemaf auszuiben.
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II.L1.2 Unabhéangigkeit

(1)

(2)

®3)

Ein Sachverstandiger besitzt die erforderliche Unabh&ngigkeit, wenn er keinem wirt-
schaftlichen, finanziellen oder sonstigen Druck unterliegt, der sein Urteil beeinflussen
oder das Vertrauen in die unparteiische Aufgabenwahrnehmung in Frage stellen kann.
Der Sachverstandige darf keine Bindungen eingehen, die seine berufliche Entschei-

dungsfreiheit beeintrachtigen oder beeintrachtigen kénnten.

Die erforderliche Unabhangigkeit ist in der Regel nicht gegeben, wenn der Sachver-

standige
a) neben seiner Tatigkeit als Sachverstandiger

i) Inhaber eines Unternehmens im Sinne des 8 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EfbV oder
bevollmachtigter Vertreter eines solchen Unternehmens ist oder die Mehrheit

der Anteile an einem solchen Unternehmen besitzt,
i)  Angestellter eines Unternehmens im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EfbV,

iii) eine Tatigkeit aufgrund eines Beamtenverhaltnisses, Soldatenverhaltnisses
oder eines Anstellungsvertrages mit einer juristischen Person des 6ffentlichen

Rechts, mit Ausnahme der in Absatz (3)benannten Félle, ausiibt,

iv) eine Téatigkeit aufgrund eines Richterverhaltnisses, 6ffentlich-rechtlichen
Dienstverhéaltnisses als Leihbeamter auf Zeit oder eines offentlich-rechtlichen
Amtsverhaltnisses ausibt, es sei denn, dass er die ihm Ubertragenen Aufga-

ben ehrenamtlich wahrnimmt,

b) Weisungen aufgrund vertraglicher oder sonstiger Beziehungen bei der Tatigkeit
als Sachverstandiger auch dann zu befolgen hat, wenn sie ihn zu gutachterlichen

Handlungen gegen seine Uberzeugung verpflichten,

c) organisatorisch, wirtschaftlich, kapital- oder personalmé&Rig mit Dritten verflochten
ist, ohne dass deren Einflussnahme auf die Wahrnehmung der Aufgaben als
Sachverstandiger durch Festlegungen in Satzung, Gesellschaftsvertrag oder An-

stellungsvertrag auszuschliel3en ist,

d) indem zu Uberprifenden Betrieb in den letzten 2 Jahren im Bereich EfbV bera-

tend tatig war oder
e) Anteile an dem zu Uberprifenden Betrieb besitzt.

Vereinbar mit der Tatigkeit als Sachverstandiger ist eine Beratungstatigkeit als Be-
diensteter einer Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Berufskammer
oder sonstigen Korperschaft des offentlichen Rechts, die eine Selbsthilfeeinrichtung

fur Unternehmen ist, die sich als Entsorgungsfachbetrieb zertifizieren lassen kbnnen.

© LAGA-ad-hoc-AG Entsorgungsfachbetriebe- Seite 7




Stand:17.03.2005
Vollzugshilfe Entsorgungsfachbetriebe

Ebenfalls vereinbar ist die Prifung und Erteilung von Zertifikaten z.B. nach DIN EN

ISO 9001 und 14001 ff sowie Umweltauditgesetz oder vergleichbaren Regelungen

I1.1.3 Fachkunde

(1) Ein Sachverstandiger besitzt die fur seine Téatigkeit erforderliche Fachkunde, wenn er
aufgrund seiner Ausbildung, beruflichen Aus- und Weiterbildung und praktischen Er-
fahrung zur ordnungsgemafien Erfiillung der ihm obliegenden Aufgaben geeignet ist.

(2) Die Fachkunde erfordert

a) den Abschluss eines Studiums auf den Gebieten der Naturwissenschaften, der

Technik oder Biowissenschaften an einer Hochschule oder Fachhochschule und

b) eine mindestens dreijahrige eigenverantwortliche hauptberufliche abfall-
wirtschaftliche Tatigkeit im Bereich Uberwachung und Begutachtung in / von ei-
nem Unternehmen i.S.d. 8§ 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 EfbV sowie

¢) das Vorhandensein ausreichender Fachkenntnisse tber

i)  Methodik und Durchfiihrung von Uberwachungen und Zertifizierungen der in
§ 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 EfbV genannten Unternehmen und

i) die im Anhang zur EfbV genannten Bereiche.

3) Als Nachweis der Fachkenntnis nach 11.1.3 (2) c)i) kénnen eigenverantwortliche Uber-
prifungen von Unternehmen i.S.d. 8 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 EfbV im Rahmen der Zerti-
fizierung eines Qualitditsmanagementsystems nach DIN EN 1SO 9001 und 14001 ff,
nach dem Umweltauditgesetz oder vergleichbaren Regelungen herangezogen wer-
den. Der Sachverstandige sollte mindestens eine Uberprifung eigenverantwortlich

durchgefiihrt haben. Die letzte Uberpriifung darf nicht langer als 1 Jahr zuriickliegen.

(4) Der Nachweis der Fachkenntnis nach 11.1.3 (2) c¢)ii) ist in der Regel erbracht, wenn

eine Fachkenntnisbescheinigungen nach § 8 UAG vorliegt.

(5) Als Nachweis der Fachkenntnisse kdnnen auch dienen: absolvierte Ausbildungen,
Seminare, Lehrgange zu den einzelnen Themen des Anhanges der EfbV, wie auch
solche im Bereich des Betriebsbeauftragtenwesens, des Abfallrechts im weitesten
Sinne, des Umweltrechts, des Gefahrgut- und Transportwesens, der Technik der Ent-
sorgung, der Arbeitssicherheit, sowie zu aktuellen Neuerungen bzw. Veranderungen,
die wesentlich fur die Priftatigkeit der Sachverstandigen sind, Referenzen, Fachgre-

miumsempfehlungen, Gutachten.

(6) Es reicht nicht aus, dass der Sachverstandige lediglich den gleichen Fachkundelehr-

gang besucht hat wie die verantwortliche Person im Betrieb. Insbesondere zur Kon-
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(7)

trolle und Hilfestellung ist seitens des Sachverstandigen ein deutlicher Wissensvor-

sprung notwendig.

Von der Anforderung nach Absatz (2) Buchst. a)und b) kann abgesehen werden,

wenn

a) eine technische Fachschulausbildung oder die Qualifikation als Meister in einem
Unternehmen im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EfbV vorliegt und

b) mindestens funf Jahre Aufgaben i.S.d. 11.1.3 (2) b) wahrgenommen wurden.

11.L1.4 Fortbildung
Der Sachverstandige hat sich regelméfRig fortzubilden, um den fir seine Tatigkeit notwendi-

gen aktuellen Wissensstand vorzuhalten.

11.L1.5 Haftpflichtversicherung

Dem Sachverstandigen wird empfohlen, bei seiner Tétigkeit berufshaftpflichtversichert zu

sein.

I.L1.6 Fur den Nachweis der Sachverstandigenqualifikation sind folgende Unterlagen

(1)

)

erforderlich:
Nachweis der Zulassung als Umweltgutachter nach 8 9 UAG oder als Umweltgutach-
terorganisation nach § 10 UAG fur die unter Nr. 1.1 genannten Unternehmensberei-

che oder

Nachweise der Qualifikation der Sachverstandigen, bestehend aus
a) Nachweis der Zuverlassigkeit
i) Erklarung, ob

* sie/er wegen Verstol3es gegen die in Nr. 11.1.1 (2) a) genannten Vor-
schriften mit einer Strafe oder Geldbul3e belegt worden ist, soweit die Stra-
fe noch im Fuhrungszeugnis aufzunehmen bzw. die Geldbul3e im Gewer-
bezentralregister noch nicht getilgt ist,

* gegen sie/ihn ein gerichtliches Strafverfahren/ Ermittlungsverfahren oder
BuRRgeldverfahren im Sinne der zu Nr. 11.1.1 (2) a) genannten Vorschriften
anhangig ist,

* ein berufsgerichtliches Verfahren durchgefiihrt wurde oder anhangig ist,

* sie/er die Pflichten als Betriebsbeauftragte/r im Sinne von Nr. 11.1.1 (2) b) ii)
verletzt hat,

* sie/er infolge strafrechtlicher Verurteilung die Fahigkeit zur Bekleidung 6f-
fentlicher Amter verloren hat.

i) Erklarung, dass sie/er sich in geordneten wirtschaftlichen Verhaltnissen be-
findet,
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iif) aktuelles Fuhrungszeugnis zur Vorlage bei Behdrden sowie das Einver-

sténdnis mit einer unbeschrénkten Auskunft aus dem Bundeszentralregister

und dem Gewerbezentralregister.
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b)

Nachweis der Unabhangigkeit, bestehend aus einer Erklarung,

i) ob und ggf. welche Stellung sie/er innerhalb eines Unternehmens, einer Un-
ternehmen beratenden Organisation oder einer technischen Uberwachungsor-

ganisation inne hat oder im Begriff ist zu Ubernehmen,

i) ob sie/er Inhaber/in von Unternehmen oder bevoliméachtigte/r Vertreter/in im

Sinne von Nr. 11.1.2(2)a)ii) ist und ggf. welcher,

iii) ob und ggf. welche anderen beruflichen oder sonstigen Tatigkeiten im Sinne
von Nr. I1.1.2(2)a)ii) bis iv) der/ die Sachverstandige zusatzlich ausibt oder

ausuben will,
iv) dass sie/er keinen Weisungen im Sinne von Nr. 11.1.2(2)b) unterliegt,
v) dass Verflechtungen im Sinne von Nr. 11.1.2(2) c) nicht vorliegen,
vi) dass sieler keine Beratungstatigkeit i.S.d. Nr. 11.1.2(2)d) ausibt,
vii) dass sie/er keine Anteile i.S.d. Nr. 11.1.2(2)e) besitzt.
Nachweise zur Fachkunde

i) Lebenslauf mit Angaben Uber die Ausbildung und den beruflichen Werde-
gang,

i) Kopien oder beglaubigte Abschriften der Prifungszeugnisse, Diplome etc.

iii) Teilnahmebescheinigungen Uber Lehrgénge und Fortbildungsveranstaltun-
gen,

iv) Nachweise Uber bisherige Tatigkeiten

v) Nachweis tiber eigenverantwortlich durchgefiihrte Uberprifungen von Ent-

sorgungsbetrieben nach anderen Zertifizierungssystemen (Methodik und
Durchfuhrung),

vi) Nachweis der Fachkenntnis (s. Erlauterung zu den Nrn. 11.1.3(2)c)ii), 11.1.3(4)
und 11.1.3(5))

vii) Nachweise Uber die Fachkunde fur speziell geregelte Bereiche, die mit der
Zertifizierung zum Entsorgungsfachbetrieb rechtlich verbunden sind (z.B. § 6
i.V.m. § 2 Abs.2 Nr.2 AltfahrzeugV).
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1.2 Voraussetzungen fur die Zustimmung zum Uberwachungsvertrag

1) Das Verfahren fiir die Entscheidung (iber die Zustimmung zum Uberwachungsvertrag
nach § 15 EfbV setzt einen schriftlichen Antrag der TUO bei der fiir die Abfallwirtschaft
zusténdigen Obersten Landesbehdrde oder der von ihr bestimmten Behdrde am
Hauptsitz der TUO (Zustimmungsbehdorde) voraus, dem die in Nr. 11.2.8 aufgefiihrten
Unterlagen beizufligen sind. Sofern datenschutzrechtliche Bestimmungen nicht ent-
gegenstehen, kdnnen die Unterlagen nach Absprache mit der Zustimmungsbehdrde

auch elektronisch eingereicht werden.

(2) Die Zustimmung zum Uberwachungsvertrag geman § 52 Krw-/AbfG in Verbindung
mit § 15 EfbV setzt voraus, dass der Uberwachungsvertrag die in den 88 12 bis 14
EfbV genannten Anforderungen erfillt und die von der TUO mit der Durchfiihrung des
Uberwachungsauftrages beauftragten Sachverstandigen die hierfiir erforderliche Zu-

verlassigkeit, Unabhangigkeit und Fachkunde besitzen.

(3) Im Folgenden sind die sich daraus ergebenden Anforderungen an die Organisation,
die personelle und sachliche Ausstattung der technischen Uberwachungsorganisation
sowie an das der Uberwachung und Zertifizierung des Entsorgungsbetriebes zugrun-

de liegende Verfahren konkretisiert.

1.2.1 Definition der TUO
Eine TUO i.S.d. § 52 KrW-/AbfG ist ein rechtsfahiger Zusammenschluss oder eine Perso-
nenvereinigung mehrerer Sachverstandiger gem. Nr. I.1, deren Sachverstandigentatigkeit

auf eine dauernde Zusammenarbeit angelegt ist.

I1.2.2 Allgemeine Anforderungen an die TUO
11.2.2.1 Wirtschaftliche Verhéaltnisse

Die Organisation muss sich in geordneten wirtschaftlichen Verhéaltnissen befinden.

11.2.2.2 Unabhéanagigkeit

(4) Die Organisation darf keinem wirtschaftlichen, finanziellen oder sonstigen Druck aus-
gesetzt sein, der die gutachterliche Tatigkeit beeinflussen oder das Vertrauen in die

unparteiische Aufgabenwahrnehmung in Frage stellen kénnte.
(5) Die erforderliche Unabhangigkeit ist in der Regel nicht gegeben, wenn die TUO

a) Inhaber eines Unternehmens im Sinne des § 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 EfbV ist oder

die Mehrheit der Anteile an einem solchen Unternehmen besitzt,
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(6)

b) Weisungen aufgrund vertraglicher oder sonstiger Beziehungen im Rahmen ihrer
Tatigkeit auch dann zu befolgen hat, wenn sie sie zu gutachterlichen Handlungen

gegen ihre Uberzeugung verpflichten,

c) organisatorisch, wirtschaftlich, kapital- oder personalmé&Rig mit Dritten verflochten
ist, ohne dass deren Einflussnahme auf die Wahrnehmung der Aufgaben als TUO
durch Festlegungen in Satzung, Gesellschaftsvertrag oder Anstellungsvertrag

auszuschlielRen ist,

d) indem zu uberprifenden in den letzten beiden Jahren im Bereich EfbV im Be-
trieb beratend tatig war oder

e) Anteile an dem zu Uberprifenden Betrieb besitzt.

Vereinbar mit der Tatigkeit als TUO ist die Priifung und Erteilung von Zertifikaten nach
z.B. DIN EN ISO 9001 und 14001 ff sowie nach dem Umweltauditgesetz oder ver-

gleichbaren Regelungen.

11.2.2.3 Anerkennung aufgrund anderer Regelungen

(1)

(2)

Die Anforderungen nach den Nrn. 11.2.2.1 und 11.2.2.2 gelten als erflllt, wenn die Or-
ganisation eine Zulassung als Umweltgutachterorganisation nach 8 10 UAG fir den
Unternehmensbereich Recycling, Behandlung, Vernichtung oder Endlagerung von fe-
sten oder flissigen Abfallen im Sinne des Artikel 2 i der Verordnung (EWG) Nr.
1836/93 i.V. m. Art. 17 Abs. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 761/2001 oder fur die Unter-
nehmensbereiche geman den Unterklassen nach NACE

90.00.3 (Sammlung, Beforderung und Zwischenlagerung von Abféllen),

90.00.4 (Kompostierungsanlagen),

90.00.5 (Abfallverbrennungsanlagen),

90.00.6 (Sonstige Abfallbehandlungsanlagen) und

90.00.7 (Abfalldeponien)

besitzt.

Die Anforderungen nach den Nrn. 11.2.2.1 und 11.2.2.2 gelten in der Regel als erfullt,

wenn die Organisation

a) fur die Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen (DIN EN 1SO 14001 ff)
oder Qualitatsmanagementsystemen (DIN EN ISO 9001 ff) im Bereich Recycling

und Entsorgung akkreditiert ist oder

b) aufgrund anderer Rechtsvorschriften - wie z.B. nach Betriebssicherheitsverord-
nung, UAG allg., StVZO u.a. - als "Technische Uberwachungsorganisation" aner-

kannt ist.
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11.2.2.4 Haftungsfreistellung

Die TUO hat die Lander, in denen Sachverstandige der TUO Priifungen vornehmen, von

jeder Haftung fur die Tatigkeit der beauftragten Sachverstandigen freizustellen.

1.2.3 Anforderungen an die personelle und sachliche Ausstattung der TUO

(1) Die TUO hat sicherzustellen, dass sie Sachverstandige i.S.d. Nr. 11.1 in der fur die
ordnungsgemaRe Uberwachung und Zertifizierung der (des) Entsorgungsbetriebe(s)
erforderlichen Anzahl vertraglich gebunden hat sowie tber die erforderlichen Mittel
und Einrichtungen verfligt. Die erforderliche Anzahl von Sachverstéandigen orientiert
sich z.B. an der Anzahl, Art und GroRRe der unter Vertrag genommenen Entsorgungs-

betriebe.

(2) Mit der Uberwachung eines Entsorgungsbetriebes diirfen nur Sachverstandige beauf-
tragt werden, die die Anforderungen an die Zuverlassigkeit, Unabhangigkeit und
Fachkunde gemaf Nrn. 11.1.1 bis 11.1.3 erftllen. Die entsprechenden Nachweise sind

der Zustimmungsbehotrde vorzulegen.

3) Unbeschadet der Eigenverantwortung der beauftragten Sachverstandigen verbleibt
die Verantwortung fur die Uberwachung und Zertifizierung des Entsorgungsbetriebes
bei der TUO.

(4) Die TUO hat sicherzustellen, dass das Personal (insbesondere die Sachverstandigen)
durch geeignete Fortbildung tber den fir die Tatigkeit erforderlichen aktuellen Wis-
sensstand verflgt. Die Anforderung nach Nr. 11.1.4 bleibt unberthrt. Geeignete Fort-

bildungsmalRnahmen kdnnen u.a. sein:

a) Erfahrungsaustausch der Sachverstandigen unter der Leitung der TUO

b) Organisationstbergreifender Erfahrungsaustausch zur Angleichung des Wis-

sensstandes und Vereinheitlichung des Priifverfahrens auf einem hohen Niveau

c) Teilnahme an speziellen Lehrgadngen, Seminaren, Fachtagungen, insbesondere

fur neue oder Uberarbeitete Regelwerke .

(5) Der Fortbildungsbedarf ist u.a. anhand der aktuellen Rechtsentwicklung (Gesetze,
Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Rechtsprechung), der technischen Ent-
wicklungen, der Erkenntnisse aus Erfahrungsaustauschen sowie der Erkenntnisse der
Kontrolle der Tatigkeit der Sachverstandigen (Stichprobenkontrollen) zu ermitteln und

zu planen.
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I1.2.4 Anforderungen an das Uberwachungs- und Zertifizierungssystem
(1) Die TUO hat allgemeingiiltig festzulegen, nach welchen Regeln Entsorgungsbetriebe
uberwacht und zertifiziert werden (Uberwachungs- und Zertifizierungssystem). Da-

durch ist sicherzustellen, dass

a) die Entsorgungsbetriebe nach einheitlichen Kriterien und nach einem einheitli-

chen Verfahren Uberwacht und zertifiziert werden,

b) die Prufsystematik, Prifung und Pruftiefe flr die am Verfahren Beteiligten, den

Betrieb und fir die Zustimmungsbehdrde transparent sind,

c) die Priufungen den Abgleich mit den Anforderungen der EfbV, einschliellich der

sonstigen 6ffentlich rechtlichen Regelungen beinhalten.

(2) Das Uberwachungs- und Zertifizierungssystem hat mindestens zu beinhalten:

a) die Kriterien sowie das Verfahren zur Erteilung, zur Aufrechterhaltung und zum
Entzug der Fachbetriebseigenschaft einschlie3lich der Bewertung von Mangeln
sowie das Vorgehen bei Anderungen im Betrieb (z.B. auch abfallwirtschaftliche
Tatigkeit, Personalbestand, Anlagenanderung, Abfallschliissel u.d.) und bei nach-

traglich auftretenden Mangeln und

b) die Festlegung der Methodik und systematischen Vorgehensweise bei der Zertifi-
zierung eines Entsorgungsbetriebes einschliellich entsprechender Verfahrens-

anweisungen der TUO an die Sachverstandigen.

c) Pruflisten fur die Sachverstandigen zur Durchfiihrung der Uberwachung. Uber die
Ortsbegehung, die gepriften Unterlagen und Vorgange sowie die Ergebnisse der
Befragungen sind vom Sachverstéandigen Aufzeichnungen anzufertigen. Sie die-
nen zur Erstellung seines Prifberichtes. Die Priflisten sind nach Méglichkeit be-
zogen auf abfallwirtschaftliche Tatigkeiten bzw. Anlagenarten von der TUO zu er-
stellen. Im Anhang dieser Vollzugshilfe sind einige von der ad-hoc-AG erarbeitete
unverbindliche Priflisten enthalten, die bei Bedarf erganzt und fortgeschrieben
werden. Um weitgehend einheitliche und vergleichbare Priufverfahren gewahrleis-
ten zu kénnen, werden die auf den Vollzugserfahrungen der letzten Jahre basie-

renden Priflisten von der Zustimmungsbehorde zur Verfiigung gestellt.

3) Im Anhang dieser Vollzugshilfe ist eine Zusammenstellung von Prifkriterien zur Zerti-
fizierung von Entsorgungsfachbetrieben enthalten. Diese Prifkriterien sollen in erster
Linie als Hilfestellung dienen, um ggf. die von der TUO erstellten Priiflisten zu vervoll-
standigen. Die Listen werden bei Bedarf erganzt und fortgeschrieben. Um weitgehend

einheitliche und vergleichbare Prifverfahren gewahrleisten zu kénnen, werden die auf
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I1.2.5
1)

(2)

®3)

11.2.6
)

den Vollzugserfahrungen der letzten Jahre basierenden Priflisten von der Zustim-

mungsbehdrde zur Verfiigung gestellt.

Interne Qualitatssicherung

Die Qualitat einer Zertifizierung ist von der konsequenten Beachtung der Regelungen
des Uberwachungs- und Zertifizierungssystems und insbesondere von den Fahigkei-
ten und der Qualifikation der prifenden Sachverstandigen abhangig. Die TUO hat
deshalb ein internes Qualitatssicherungssystem zu installieren. Sie hat insbesondere
die Erfullung der Kriterien zur Zertifizierung und Uberwachung zu tberprifen und die
Priftatigkeit und die Qualifikation der von ihr eingesetzten Sachverstandigen unter
Beachtung der vorgegebenen Verfahrensanweisungen beim jeweils ersten Einsatz
zur Uberprifung einer der zertifizierbaren abfallwirtschaftlichen Tatigkeiten und wei-
terhin regelméaRig stichprobenartig zu kontrollieren (Dokumentenprifung; Kontrolle der
Tatigkeit der Sachverstandigen vor Ort).

Das Qualitatssicherungssystem hat Angaben dartiber zu enthalten, wie und wie oft
Sachverstandige bei ihrer Tatigkeit vor Ort Uberprift werden sollen und wie oft eine
System- u. Dokumentenprifung auf Plausibilitét, Richtigkeit und Vollstandigkeit erfol-
gen soll. Die Uberpriifung der Tatigkeit vor Ort kann z.B. derart erfolgen, dass entwe-
der der Sachverstandige von einem hierzu geeigneten Mitarbeiter der TUO begleitet
und begutachtet wird oder ein weiterer Sachverstandiger eine eigenstandige Regel-
Uberprifung des Entsorgungs(fach)betriebes durchfiihrt und an Hand der vorgefun-

denen Situation eine Beurteilung abgibt.

Die Uberprifungen der Sachverstandigen vor Ort sollten anlassbezogen , missen

aber mindestens alle 3 Jahre einmal erfolgen.

Uber die Stichprobenkontrollen (Art, Anzahl und Entsorgungsbetrieb) bei den einzel-
nen Sachverstandigen hat die TUO ein Verzeichnis zu fihren. Eine Sammlung und
Auswertung der durch die Prifungen und Kontrollen gewonnenen Erkenntnisse ist
von der TUO vorzunehmen. Beim regelmaRigen Erfahrungsaustausch der TUO mit

den Sachverstandigen sind die Erkenntnisse zu thematisieren.

Uberwachungsvertrag

Im Uberwachungsvertrag sind die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien nach

§ 13 EfbV konkret zu regeln. Dazu gehort auch, dass die TUO sich im Uberwa-
chungsvertrag verpflichtet, den Prifungsumfang inhaltlich mindestens nach den Vor-
gaben der Nr. I1.2.4 zu gestalten und die Prifberichte so erstellt werden, dass mindes-

tens die Ergebnisse der Uberpriifung, Stellungnahmen zu betriebsspezifischen Ne-
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()

®3)

11.2.7
1)

)

®3)

(4)

(®)

benbestimmungen, Hinweisen der Zustimmung sowie die festgestellten Mangel ent-

halten sind.

Der Uberwachungsvertrag hat eine Vorbehaltsklausel zu enthalten, die das Inkrafttre-
ten erst nach Zustimmung durch die zustandige Behorde beinhaltet. Die Zustimmung
des Entsorgungsbetriebes zur Weitergabe der im Benehmensverfahren erlangten Er-

kenntnisse der Zustimmungsbehorde an die TUO sollte aufgenommen werden.

Die Aufnahme eines Betretungs- und Begleitungsrechtes fir die Zustimmungsbehérde
(zur Feststellung des Fortbestandes der Zustimmungsvoraussetzungen bei der TUO),

gemeinsam mit dem Sachverstandigen, wird empfohlen.

Mitteilungs- und Informationspflichten
Die TUO ist zu verpflichten, der Zustimmungsbehérde unaufgefordert Anderungen
mitzuteilen, die die Struktur der TUO, das Uberwachungs- und Zertifizierungssystem

oder den einzelnen Uberwachungsvertrag betreffen.

Die TUO ist zu verpflichten, der Zustimmungsbehorde unverziglich mitzuteilen, wenn
nach der Zustimmung zum Uberwachungsvertrag weitere, bisher nicht benannte
Sachverstandige beauftragt werden. Sie hat der Behorde den Sachverstandigen zu

benennen und dessen Qualifikation entsprechend der Nr. 1.1 nachzuweisen.

Die Zustimmungsbehorde kann die TUO verpflichten, ihr im Einzelfall oder in wieder-
kehrenden Fristen tiber die Durchfiihrung der Uberwachung und Zertifizierung zu be-
richten (siehe 11.2.6 (1)).

Die TUO ist zu verpflichten, der Zustimmungsbehorde unverziglich den Entzug eines
Uberwachungszertifikates (auch durch Kiindigung des Uberwachungsvertrages) mit-

zuteilen.

Die Zustimmungsbehérde kann zur Feststellung des Fortbestehens wesentlicher Vor-
aussetzungen der Zustimmung zu einem Uberwachungsvertrag die TUO verpflichten,
ihr regelmafiig (jahrlich jeweils bis zum 31. Marz uber das vergangene Kalenderjahr)
eine Liste der mit der Uberwachung von Entsorgungsbetrieben i.S. der EfbV beauf-
tragten Sachverstandigen vorzulegen. Darin sind die Anzahl der jeweils vom Sachver-
standigen durchgefiihrten Uberpriifungen anzugeben. Zusatzlich aufzulisten sind die
Daten und Ergebnisse der im Rahmen des internen Qualitatssicherungssystems von
der TUO vorgenommenen Uberprifungen der Sachverstandigen und die vom Sach-

verstandigen wahrgenommenen einschlagigen Fortbildungsveranstaltungen.
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11.2.8 Antragsunterlagen fir die Zustimmung zum Uberwachungsvertrag

Neben dem Uberwachungsvertrag sind die im Folgenden einzeln aufgefiihrten Unterlagen
vorzulegen. Sofern der Zustimmungsbehdrde bereits giltige Unterlagen vorliegen, kann auf
diese verwiesen werden. Die Vorlagepflicht im Einzelfall sowie die erforderliche Zahl der

Mehrfertigungen ist mit der Zustimmungsbehorde abzustimmen.

a) Inhaltsverzeichnis zu den Antragsunterlagen
b) Schriftlicher Antrag auf Zustimmung
c) Angaben zum Entsorgungsbetrieb

i) Benennung des zu zertifizierenden / iberwachenden Entsorgungsbetriebes

(Name, Geschéftsanschrift, Telefon, Telefax des Entsorgungsbetriebes)

i)  Angaben zum Betriebsinhaber (Name, Geburtsdatum und —ort des Betriebs-

inhabers oder - bei Gesellschaften - des Vertretungsberechtigten)

iii) Darstellung des Betriebes und seiner Standorte (Anzahl der Mitarbeiter, Be-
schreibung der Art des Entsorgungsbetriebes, der zu zertifizierenden abfall-
wirtschaftlichen Tatigkeiten sowie der Anlagen und Abfallarten, Zahl der
Transportfahrzeuge, Nennung von weiteren parallel verlaufenden Zertifizie-

rungsverfahren, wie EMAS, ISO, Umweltmanagementsystemen u.a.)
iv) Organisationsplan (Organigramm des Betriebes)
d) Nachweise zur Organisation der TUO
i) Angaben zur TUO (Name, Hauptsitz und Anschrift)
i) Rechtsform (z.B. Auszug aus Handelsregister)

iii) Gesellschaftervertrag oder sonstige verbindliche Regelungen (Kopie oder
beglaubigte Abschrift),

iv) Nachweise zur Anerkennung als Umweltgutachterorganisation oder andere

Anerkennung als TUO oder Erklarungen zu den Nrn. 11.2.2.1 und 11.2.2.2
v) Nachweis der Qualifikation der Gesellschafter bei Personenvereinigungen
vi) Organisationsplan (Organigramm der TUO)
e) Freistellungserklarung geman Nr. 11.2.2.4
f)  Unterlagen zu den beauftragten Sachverstandigen
i)  Benennung der Sachverstandigen der TUO

i) Benennung der mit der Uberwachung / Zertifizierung beauftragten Sachver-
standigen mit den nach Nr. 11.1.1 bis 11.1.4 in Verbindung mit Nr. II.1.6 notwen-

digen Unterlagen und Erklarung, dass die beauftragten Sachverstandigen im
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Hinblick auf die Anforderungen nach Nr. 11.1.1 bis 11.1.3 dieser Vollzugshilfe

Uberprift sind und diesen Anforderungen entsprechen
iii) ggf. Haftpflichtversicherung gemaf Nr. I11.1.5

g) Darstellung des von der TUO angewandten Zertifizierungs- und Uberwachungs-

systems gemafd Nr. 1.2.4
h) Darstellung des internen Qualitatssicherungssystems gemaf Nr. 11.2.5
i)  Prasentation der Entsorgungsfachbetriebseigenschaft durch die TUO

i)  Muster eines Uberwachungszertifikats

ii) Muster eines Uberwachungszeichen i.V.m. den zertifizierten Tatigkeiten
i)  Uberwachungsvertrag mit folgenden Mindestinhalten

i)  Vertragspartner

i) Gegenstand des Vertrages

iiiy Zielfestlegung (Zertifizierung und Uberwachung nach Krw-/AbfG und § 13
Abs. 1 EfbV)

iv) Vorbehaltsklausel (Zustimmung der zustédndigen Behdrde)
v) Gultigkeitsdauer (mind. Erstprufung plus 1 Jahr)
vi) Uberwachungs- und Zertifizierungssystem (u.a. als Vertragsgegenstand)

vii) Verpflichtung der TUO zur Einsetzung qualifizierter Sachverstandiger (§ 15
Abs.1 Nr. 2 EfbV)

viii) Verpflichtung der TUO zur Priifung des Betriebes vor der erstmaligen Zertifi-
zierung und nach wesentlichen Anderungen, im Ubrigen einmal jahrlich auf
Einhaltung der Anforderungen aus der EfbV (entspr. 88 3-11 EfbV)

ix) Verpflichtung der TUO zur Vorlage eines Prifberichtes nach jeder Uberprii-
fung und einer konkreten Méangelliste (8 13 Abs. 1 Nr. 2, 3 EfbV)

X) Verpflichtung der TUO, alle einschlagigen Rechtsvorschriften und die dazu
ergangenen Verwaltungsvorschriften (§ 13 Abs. 3 EfbV) bei der Uberpriifung
zu beachten und die Ergebnisse sonstiger Zertifizierungen i.S.v. § 13 Abs. 4

EfbV zu bertcksichtigen.

xi) Verpflichtung des Betriebes zur Vorlage der notwendigen Unterlagen, Ein-
sichts- und Betretungsrecht (8 13 Abs.2 Nr. 1,2 EfbV)

xii) Verpflichtung des Betriebes zur Mitteilung jeder Anderung (8§ 13 Abs.2 Nr. 3
EfbV)
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1.3
1)

(2)

®3)

(4)

xiii) Zustimmung des Betriebes zur Weitergabe der im Benehmensverfahren er-

langten Erkenntnisse der Zustimmungsbehorde an die TUO

Xiv) Zustimmung des Betriebes zur Begutachtung des Sachverstéandigen wah-
rend der Durchfiihrung der Betriebsiberprifung durch einen weiteren Sach-
verstandigen der zertifizierenden Organisation, die Zustimmungsbehorde oder

eine von dieser autorisierten Behorde

xv) Regelungen zu Ausstellung, Nutzung und Entzug des Uberwachungszertifi-

kats und -zeichens

xvi) Unterschriften

Voraussetzungen fur die Anerkennung einer Entsorgergemeinschaft
Das Verfahren fur die Entscheidung Uber die Anerkennung einer Entsorgergemein-
schaft gemal § 11 Entsorgergemeinschaftenrichtlinie (EQRL) setzt einen schriftlichen
Antrag der Entsorgergemeinschatft bei der fir die Abfallwirtschaft zustandigen Obers-
ten Landesbehdrde oder der von ihr bestimmten Beh6rde am Sitz der Entsorgerge-
meinschaft (Anerkennungsbehdrde) voraus, dem die in Nr. 11.3.5 aufgefiihrten Unter-

lagen beizufiigen sind.

Die Anerkennung einer Entsorgergemeinschaft setzt gemaR § 11 EgRL voraus, dass
die Entsorgergemeinschatft die in der Richtlinie genannten Voraussetzungen an ihre

Tatigkeit erfullt und Beschrankungen des Wettbewerbs nicht zu besorgen sind.

Im Folgenden sind die sich daraus ergebenden Anforderungen an die Organisation,
die personelle und sachliche Ausstattung der Entsorgergemeinschaft sowie an das
der Uberwachung und Zertifizierung des Entsorgungsbetriebes zugrunde liegende

Verfahren konkretisiert.

Eine wesentliche Funktion bei der Aufgabenerfillung der Entsorgergemeinschaft
nimmt der Uberwachungsausschuss wahr. Die Entsorgergemeinschaft hat zur Ge-
wahrleistung der Beschlussfahigkeit (gem. § 10 Abs. 3 EgRL) des Uberwachungsaus-
schusses Vertreter zu benennen. Nach § 10 Abs. 2 Satz 4 der EgRL mussen die Mit-
glieder des Uberwachungsausschusses Inhaber eines von der Entsorgergemeinschaft
zertifizierten Mitgliedsbetriebes oder mit der Leitung und Beaufsichtigung eines sol-
chen Betriebes beauftragt sein. Da der Uberwachungsausschuss gemaR § 10 Abs.1
EgRL seinerseits erst tber die Zertifizierung eines Entsorgungsbetriebes entscheidet,
wird der Uberwachungsausschuss zu Beginn der Tatigkeit einer Entsorgergemein-
schaft, insbesondere im Zeitpunkt der Anerkennung, noch nicht mit Mitgliedern be-
setzt sein konnen, die Inhaber eines Entsorgungsfachbetriebes sind oder einen sol-

chen leiten. Die Anerkennungsbehdrde sollte daher der Entsorgergemeinschatft fur ei-
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nen Ubergangszeitraum eine Frist setzen, innerhalb derer die Entsorgungsbetriebe,
die die Mitglieder des Uberwachungsausschusses stellen, als Entsorgungsfachbetrieb

zertifiziert sein mussen.

11.3.1 Allgemeine Anforderungen an die Entsorgergemeinschaft
11.3.1.1 Wirtschaftliche Verhaltnisse, Unabh&ngigkeit

Hinsichtlich der Anforderungen an die wirtschaftlichen Verhaltnisse und die Unabhangigkeit

der Entsorgergemeinschaft gelten Nrn. 11.2.2.1 und 11.2.2.2 der Vollzugshilfe entsprechend.

11.3.1.2 Haftungsfreistellung

Die Entsorgergemeinschaft hat die Lander, in denen Sachverstandige der Entsorgergemein-
schaft Prifungen vornehmen, von jeder Haftung fiir die Tatigkeit der eingesetzten Sachver-

standigen freizustellen.

11.3.2 Festlegung von Anforderungen
Die Entsorgergemeinschatft hat die von ihr aufgestellten Anforderungen an ihre Mitgliedsbe-
triebe, die Betriebsinhaber sowie die fur die Leitung und Beaufsichtigung eines Betriebes

verantwortlichen Personen verbindlich festzulegen und zu dokumentieren.

11.3.2.1 Anforderungen an die personelle und sachliche Ausstattung der Entsorgergemein-

schaft

1) Die Entsorgergemeinschaft hat sicherzustellen, dass sie Sachverstandige i.S.d. Nr.
[1.1 und Hilfskrafte in der fiir die ordnungsgemafie Uberwachung und Zertifizierung
der Entsorgungsbetriebe erforderlichen Anzahl vertraglich gebunden hat sowie Uber
die erforderlichen Mittel und Einrichtungen verfigt. Die erforderliche Anzahl der Sach-
verstandigen bemisst sich nach der Anzahl sowie der Art und GroRRe der Mitgliedsbe-

triebe.

(2) Mit der Uberwachung eines Entsorgungsbetriebes diirfen nur Sachverstandige beauf-
tragt werden, die die Anforderungen an die Zuverlassigkeit, Unabh&ngigkeit und
Fachkunde gemaf den Nr. 11.1.1 bis I1.1.3 aufweisen. Die entsprechenden Nachweise

sind der Anerkennungsbehdrde vorzulegen.

3) Beauftragt die Entsorgergemeinschaft eine TUO mit der Uberpriifung von Mitgliedsbe-
trieben, hat die Entsorgergemeinschaft sicherzustellen, dass die TUO den Anforde-
rungen der Nr. 1.2 und die beauftragten Sachverstandigen den Anforderungen der Nr.

11.1.1 bis 11.1.3 dieser Vollzugshilfe entsprechen.
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(4) Unbeschadet der Eigenverantwortung der beauftragten Sachverstandigen verbleibt
die Verantwortung fur die Uberwachung und Zertifizierung des Entsorgungsbetriebes

bei der Entsorgergemeinschatft. Dies gilt auch im Fall der Beauftragung einer TUO.

(5) Die Entsorgergemeinschatft hat sicherzustellen, dass das Personal (insbesondere die
Sachverstandigen) durch geeignete Fortbildung tUber den fir die Tatigkeit erforderli-
chen aktuellen Wissensstand verfligt. Die Anforderung nach Nr. 11.1.4 bleibt unbe-

rihrt. Geeignete FortbildungsmalRnahmen kdénnen u.a. sein:

a) Erfahrungsaustausch der Sachverstandigen unter der Leitung der Entsorgerge-

meinschaft

b) Organisationsuibergreifender Erfahrungsaustausch zur Angleichung des Wis-

sensstandes und Vereinheitlichung des Prifverfahrens auf einem hohen Niveau

c) Teilnahme an speziellen Lehrgdngen, Seminaren, Fachtagungen, insbesondere

fur neue oder Uberarbeitete Regelwerke .

(6) Der Fortbildungsbedarf ist u.a. anhand der aktuellen Rechtsentwicklung (Gesetze,
Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Rechtsprechung), der technischen Ent-
wicklungen, der Erkenntnisse aus Erfahrungsaustauschen sowie der Erkenntnisse der
Kontrolle der Tatigkeit der Sachverstandigen (Stichprobenkontrollen) zu ermitteln und

zu planen.

11.3.2.2 Anforderungen an das Uberwachungs- und Zertifizierungssystem

Die Entsorgergemeinschaft hat ein System zur Uberwachung und Zertifizierung von Entsor-
gungsbetrieben verbindlich festzulegen und zu dokumentieren. Das Uberwachungs- und

Zertifizierungssystem muss den Anforderungen der Nr. 11.2.4 entsprechen.

11.3.2.3 Interne Qualitatssicherung

Die Entsorgergemeinschatft hat ein internes Qualitatssicherungssystem zu installieren, das

den Anforderungen der Nr. 11.2.5 entspricht.

11.3.3 Verbindliche Regelungen
Die Rechte und Pflichten der Entsorgergemeinschatft, der Mitgliedsbetriebe, der beauftragten
Sachverstandigen und der ggf. beauftragten TUO sind durch Satzung oder auf andere Weise

verbindlich zu regeln. Unter anderem betrifft dies:

a) die Struktur und Organisation der Entsorgergemeinschaft, insbesondere des U-

berwachungsausschusses,

b) die Anforderungen an die Mitgliedsbetriebe (entspr. der Regelungen/des Inhalts

eines Uberwachungsvertrages Nr. 1.1.1.1(5)j)), Betriebsinhaber sowie die fiir die
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11.3.4
1)

()

®3)

(4)

()

Leitung und Beaufsichtigung eines Betriebes verantwortlichen Personen, die

mindestens den Anforderungen der EfbV entsprechen miissen,

c) das Uberwachungs- und Zertifizierungssystem (entsprechend Nr. 11.2.4); die Vor-
ortpriifung; die Erstellung eines Priifoerichtes, der auch die Ergebnisse der Uber-
prufung betriebsspezifischen Nebenbestimmungen und Hinweise der Zustim-

mung sowie die festgestellten Méangel enthalt (entsprechend (1))
d) die interne Qualitatssicherung (entsprechend Nr. 11.2.5),

e) die Selbstverpflichtung, nur qualifizierte und gegeniber der Behérde benannte

Sachverstandige einzusetzen

f)  die Prifung und Dokumentation der Qualifikation der beauftragten Sachverstan-

digen (entsprechend Nr. 11.2.3),
g) das Ausschlussverfahren (z.B. gem. 8 4 Abs. 2 Nr. 1 EgRL, bei nicht erfolgter

Zertifizierung durch die Entsorgergemeinschaft innerhalb der festgelegten Frist

von hdchstens 2 Jahre),

h) das Wiedereintrittsverfahren mit Fristenregelung (i.d.R. ein Jahr fir Wiedereintritt)

Mitteilungs- und Informationspflichten
Die Entsorgergemeinschatft ist zu verpflichten, der Anerkennungsbehd6rde unaufgefor-
dert jede Anderung mitzuteilen, die die Struktur der Gemeinschaft oder das Uberwa-

chungs- und Zertifizierungssystem betreffen.

Die Entsorgergemeinschatft ist zu verpflichten, der Anerkennungsbehérde umgehend
die Erstzertifizierung der Betriebe der Mitglieder des Uberwachungsausschusses zu
benennen und unaufgefordert Anderungen hinsichtlich dessen Zusammensetzung

mitzuteilen.

Die Entsorgergemeinschatft ist zu verpflichten, in von der Anerkennungsbehdrde zu

bestimmenden Abstanden ein aktuelles Mitgliederverzeichnis vorzulegen.

Die Entsorgergemeinschaft hat der Anerkennungsbehdrde unverziglich mitzuteilen,
wenn nach der Anerkennung der Entsorgergemeinschaft weitere, bisher nicht benann-
te Sachverstandige oder eine TUO beauftragt werden. Sie hat der Anerkennungsbe-
horde den / die Sachverstandigen zu benennen und deren Qualifikation entsprechend

der Nr. II.1 der Anerkennungsbehdrde nachzuweisen.

Die Anerkennungsbehdrde kann die Entsorgergemeinschaft verpflichten, ihr im Ein-
zelfall oder in wiederkehrenden Fristen (iber die Durchfiihrung der Uberwachung und
Zertifizierung - insbesondere Uber festgestellte Mangel - zu berichten. Der Bericht be-

inhaltet mindestens die Ergebnisse der Uberpriifung, Stellungnahmen zu den von den
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(6)

()

11.3.5

Benehmensbehdrden gegebenen betriebsspezifischen Stellungnahmen und Hinwei-

sen sowie die festgestellten Mangel.

Die Entsorgergemeinschatft ist zu verpflichten, der Anerkennungsbehérde unverziig-
lich den Entzug eines Uberwachungszertifikates (auch durch Beendigung der Mit-

gliedschaft) mitzuteilen.

Die Anerkennungsbehdrde kann zur Feststellung des Fortbestehens wesentlicher
Voraussetzungen fir die Anerkennung die Entsorgergemeinschatft verpflichten, ihr re-
gelmaRig (jahrlich jeweils bis zum 31. Marz Gber das vergangene Kalenderjahr) eine
Liste der mit der Uberwachung von Entsorgungsbetrieben i.S. der EfbV beauftragten
Sachverstandigen vorzulegen. Darin sind die Anzahl der jeweils vom Sachverstandi-
gen durchgefiihrten Uberpriifungen anzugeben. Zusétzlich aufzulisten sind die Daten
und Ergebnisse der im Rahmen des internen Qualitatssicherungssystems von der
Entsorgergemeinschaft vorgenommenen Uberpriifungen der Sachverstandigen und
die vom Sachverstandigen wahrgenommenen einschlagigen Fortbildungsveranstal-

tungen.

Antragsunterlagen fir die Anerkennung einer Entsorgergemeinschaft
a) Inhaltsverzeichnis zu den Antragsunterlagen

b) Schriftlicher Antrag auf Anerkennung

¢) Angaben zu den Mitgliedsbetrieben

i) Benennung der Mitgliedsbetriebe (Name, Geschéftsanschrift, Telefon, Tele-

fax des Entsorgungsbetriebes)

i)  Angaben zu den Betriebsinhabern der jeweiligen Mitgliedsbetriebe (Name,
Geburtsdatum und —ort des Betriebsinhabers oder - bei Gesellschaften - des

Vertretungsberechtigten)

iif) Darstellung der Mitgliedsbetriebe und ihrer Standorte (Anschriften der
Standorte, Anzahl der Mitarbeiter, Beschreibung der Art der Entsorgungsbe-
triebe, der zu zertifizierenden abfallwirtschaftlichen Tatigkeiten sowie der An-
lagen und Abfallarten, Zahl der Transportfahrzeuge, Nennung von weiteren
parallel verlaufenden Zertifizierungsverfahren, wie EMAS, ISO, Umweltmana-

gementsystemen u.&.)
iv) Organisationspléane (Organigramme der Mitgliedsbetriebe)
d) Nachweise zur Organisation der Entsorgergemeinschaft

i)  Angaben zur Entsorgergemeinschaft (Name, Sitz, Anschrift und Reichweite)
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f)

i) Art der Entsorgergemeinschaft (Branche/n bzw. Tatigkeitsbereiche der Mit-

gliedsbetriebe, z.B. Bauabfall)
iii) Rechtsform (z.B. Auszug aus Vereinsregister)

iv) Satzung sowie sonstige verbindliche Regelungen entsprechend Nr. 11.3.3

(Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift)

v) Regelung nach der der Betrieb mit Eintritt in die Entsorgergemeinschatft die
Zustimmung zur Weitergabe der im Benehmensverfahren erlangten zertifizie-
rungsrelevanten Erkenntnisse der Anerkennungsbehdrde an die Entsorger-

gemeinschatft erteilt

vi) Regelung nach der der Betrieb mit Einritt in die Entsorgergemeinschatft die
Zustimmung zur Begutachtung/Begleitung des Sachverstandigen wéahrend der
Durchfiihrung der Betriebstiberprifung durch die Anerkennungsbehérde, die
von ihr beauftragte Behérde oder einen Beauftragten der Entsorgergemein-

schatft erteilt

vii) Regelungen zur Ausstellung, Nutzung und Entzug des Uberwachungszertifi-

kats und -zeichens

viii) Angaben zu Organen der Entsorgergemeinschaft und deren Funktionen

(Vorstand, Geschaftsfiihrung, Uberwachungsausschuss)
iX) Geschéftsordnung des Uberwachungsausschusses (inkl. Vertretungsrege-
lung)

x) Benennung der Mitglieder des Uberwachungsausschusses und deren Vertre-
ter einschl. des Nachweises der Fachbetriebseigenschaft gemaf § 10 Abs. 2

Satz 3 der EgRL (kann ggf. nachgereicht werden)
Freistellungserklarung geman Nr. 11.3.1.2
Unterlagen zu den beauftragten Sachversténdigen

i)  Benennung der Sachverstandigen bzw. der TUO, deren sich die Entsorger-

gemeinschaft bedient,

i) Benennung der mit der Uberwachung / Zertifizierung beauftragten Sachver-
standigen mit den nach Nr. 1.1.1 bis 1.1.4 in Verbindung mit Nr. I11.1.6 not-
wendigen Unterlagen und Erklarung, dass die beauftragten Sachverstandigen
im Hinblick auf die Anforderungen nach den Nr. 11.1.1 bis 11.1.3 dieser Voll-

zugshilfe Gberpruft sind und diesen Anforderungen entsprechen,

i) Ggf. Haftpflichtversicherung gemaf3 Nr. I1.1.5

© LAGA-ad-hoc-AG Entsorgungsfachbetriebe- Seite 25




Stand:17.03.2005
Vollzugshilfe Entsorgungsfachbetriebe

1.4

g) Darstellung des von der Entsorgergemeinschaft angewandten Uberwachungs-

und Zertifizierungssystems geman Nr. 11.3.2.2

h) Darstellung der Regelungen des internen Qualitatssicherungssystems gemar Nr.
11.3.2.3

i)  Prasentation der Entsorgungsfachbetriebseigenschaft durch die Entsorgerge-

meinschaft
i)  Muster des Uberwachungszertifikats

ii) Muster eines Uberwachungszeichen i.V.m. den zertifizierten Tatigkeiten

Hinweise und Erlauterungen

I1.4.1 Entsorgungsfachbetrieb (§ 2 EfbV)

(1)

(2)

®3)

Die zu erfilllenden Zertifizierungsvoraussetzungen unterstiitzen die gewerbsmafig
ausgeubte abfallwirtschaftliche Tatigkeit auf einem hohen Qualitatsniveau. § 2 Abs. 1
EfbV setzt voraus, dass der zertifizierte Betrieb die abfallwirtschaftliche Tatigkeit aus-
Ubt (Nr.1), dies selbststandig, also in eigener Verantwortung macht (Nr. 2) und in die-
sen Strukturen die Anforderungen gemaf 88 3 ff EfbV einhalt (Nr. 3).

Nach dem Wortlaut des § 2 Abs. 1 Nr. 1 EfbV kann ein Betrieb Entsorgungsfachbe-
trieb im Sinne der EfbV werden, wenn er Abfélle einsammelt, beférdert, lagert, behan-
delt, verwertet oder beseitigt, also eine der genannten abfallwirtschaftlichen Tatigkei-
ten auch tatsachlich ausibt. Denn die vom Betrieb durchgefiihrte Entsorgungstétigkeit
ist Bezugspunkt fur die Anforderungen an Organisation, Ausstattung und Qualifikation
von Betriebsinhabern und Personal (vgl. nur 88 3 Abs.1 S.1, 3Abs.3. 5Abs.1S.1,9
Abs.2, 10 S.1 EfbV). Damit ist insbesondere solchen Betrieben eine Zertifizierung
nach der EfbV verwehrt, die die genannten Entsorgungshandlungen zwar moglicher-
weise eigenverantwortlich durchfihren kdnnten, gleichwohl aber hierauf verzichten
und ausschlieB3lich Dritte mit der Leistungserbringung beauftragen. Diese Betriebe
haben ggf. die Mdglichkeit als Handler oder Vermittler gem. 8 52 KrW-/AbfG zertifiziert
zu werden (siehe Vollzugshilfe ,Zertifizierung von Handlern und Vermittlern als Ent-
sorgungsfachbetrieb gem. § 52 Krw-/AbfG*"), nicht aber fur die in der EfbV genannten
abfallwirtschaftlichen Tatigkeiten.

Neben der tatséchlichen Ausfiihrung der Tatigkeit erfordert 8 2 Abs. 1 Nr.2 EfbV, dass
der Betrieb in der Lage ist, die zu zertifizierende Tatigkeiten auf Grund seiner organi-
satorischen, personellen und technischen Ausstattung selbststandig wahrzunehmen.

Im Interesse klar strukturierter Verantwortlichkeiten muss der jeweilige zu zertifizie-

© LAGA-ad-hoc-AG Entsorgungsfachbetriebe- Seite 26




Stand:17.03.2005
Vollzugshilfe Entsorgungsfachbetriebe

rende Betrieb in der Lage sein, eigene Entscheidungen tber die Art und Weise der
Auslibung eigener abfallwirtschaftlichen Tatigkeiten zu treffen. Er muss selbststandig
nach aufRen mit Erzeugern und Besitzern von Abfallen die ausgetlibte Entsorgungsta-
tigkeiten in eigener Regie vereinbaren und abwickeln und nach innen Uber den Ein-
satz von Personal und Betriebsmittel disponieren.

Soweit innerhalb eines Efb bei der Wahrnehmung zertifizierter abfallwirtschaftlicher
Tatigkeiten Fremdpersonal eingesetzt oder auf technische Betriebsmittel Dritter zu-
rickgegriffen wird, gilt Folgendes:

Der Efb selbst muss in rechtlicher, organisatorischer und personeller Hinsicht die Kon-
troll- und Weisungsbefugnisse ausuben, zu der ihn die 88 3 ff EfbV verpflichten. Dazu
gehort insbesondere, dass der Efb in der Lage ist, das Fremdpersonal einzuarbeiten
und zu Uberwachen (vgl. 88 10, 11) und fremde Ausstattungen entsprechend bedie-
nen.

Die dafir erforderliche personelle Ausstattung setzt mindestens voraus, dass die fur
die Leitung des Betriebes verantwortlichen Personen Arbeitnehmer des Entsorgungs-
fachbetriebes sind. Der Einsatz von Fremdpersonal bei ausfiihrenden Tatigkeiten hat
entsprechend den geltenden Anforderungen der EfbV zu erfolgen. Das bedeutet kon-
kret:

Der Efb muss in der Lage sein,

- eine Aufgabenerledigung durch das Fremdpersonal entspr. den betriebsspezifi-
schen Anweisungen (nach den Qualitatsrichtlinien des Entsorgungsfachbetrie-

bes) sicherzustellen;

- mittels Weisungsrechten tber die Arbeitsleistungen des Fremdpersonals, d.h.

uber Art und Weise, Zeit, Ort und Umfang der Tatigkeiten zu disponieren;

- die Art und Weise der Durchflihrung der vertraglich festgelegten Tatigkeiten zu
kontrollieren und zu beaufsichtigen sowie sich Uber aktuelle Nachweise zur

Sachkunde des tatigen Fremdpersonals zu vergewissern;

- sich Uber die Einhaltung der fur den Einsatz von Fremdpersonal fir die abfallwirt-
schaftliche Tatigkeit geltenden offentlich-rechtlicher Vorschriften (z.B. Arbeitneh-

merrechtliche Vorschriften) zu vergewissern.

Die Fremdfirmen, die Personal fur einen Efb zur Verfigung stellen, sind fiir die dort

durchgefihrten (Teilbereichs-) Leistungen nicht zertifizierbar. Denn das Fremdperso-
nal ist in die betrieblichen Ablaufe des Efb organisatorisch zu integrieren. Folgerichtig
ist dessen Betriebsinhaber / verantwortliche Person dafur verantwortlich, sich die ein-

gesetzten Fremdpersonen konkret benennen zu lassen, sich Uber deren Zuverlassig-
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keit und Sachkunde Klarheit zu verschaffen und fir eine geeignete Fortbildung Sorge

zu tragen sowie deren Arbeit zu Gberwachen und zu kontrollieren.

Wird die technische Ausstattung von Dritten zur Verfligung gestellt, so muss zumin-
dest gewahrleistet sein, dass der Entsorgungsfachbetrieb rechtlich und tatséchlichen
in der Lage ist, auf Gerate, Fahrzeuge etc. nach Zeit, Ort und Umfang eigenstéandig
zuzugreifen.

8 7 Abs. 2 und 3 EfbV kommt erst zum Tragen, wenn ein Betrieb die grundlegenden

Anforderungen an eine Entsorgungsfachbetrieb geman § 2 Abs. 1 EfbV erfullt.

(4) Daneben erfordert 8 2 Abs. 1 Nr. 3 EfbV, dass der Betrieb die in der EfbV bestimmten
Anforderungen an diese Organisation, Ausstattung und Tatigkeit erfullt. Dies ist vom

Sachverstandigen zu Uberprifen. Im Einzelnen:

1.4.2 Betriebsorganisation, personelle Ausstattung (88 3, 4 EfbV)
Die Organisation des Betriebes hat die fur die durchgefihrte abfallwirtschaftliche Tatigkeit
erforderliche Uberwachung und Kontrolle mit dem dafiir notwendigen und ausgebildetem

Personal sicherzustellen.

Verantwortliche Personen und Betriebsbeauftragte sind zu bestellen. Um eine ordnungsge-
malRe Wahrnehmung der Leitungs- und insbesondere der Aufsichtsfunktion gewéhrleisten zu
kénnen, muss die fur die Leitung und Beaufsichtigung verantwortliche Person bzw. deren
Vertreter/innen im Regelfall arbeitstaglich anwesend sein, es sei denn, Art, Gro3e und der
Zweck des Betriebes lassen eine andere Einschéatzung zu. Fir Urlaubs- und Krankheitszei-
ten und vergleichbare Situationen muss eine eingewiesene ausreichend fachkundige, mit
entsprechenden Befugnissen ausgestattete Vertretung vorhanden sein.

11.4.3 Betriebstagebuch (8§ 5 EfbV)
1) Die Dokumentationen entsprechend § 5 EfbV (Betriebstagebuch) haben wegen der
Privilegierung der Entsorgungsfachbetriebe einen hohen Stellenwert bei der Uberprii-

fung durch die beauftragten Sachverstandigen.

(2) Die Verlasslichkeit der Dokumentationen des Betriebes steht im Mittelpunkt der Zerti-
fizierung, die durch geeignete Stichproben zu tberprifen und zu kontrollieren ist. Die
erforderliche Anzahl der Stichproben h&ngt von der vorgefundenen Situation, insbe-
sondere der Vollstéandigkeit und Qualitat der Dokumentation ab. Die Stichproben mis-
sen sorgfaltig ausgewahlt werden. Das schliel3t eine stichprobenartige Prufung der

technischen Anlagen - insbesondere bei augenscheinlichen Mangeln - ein.
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I.4.4 Durchfihrung der Uberwachung

(1) Aufgrund der vorgelegten Unterlagen haben die Sachverstandigen einen Plan fur die
Vor-Ort-Priifung zu erstellen. Die Vollstandigkeit und Giltigkeit der rechtmaRig not-
wendigen Priifungen (z.B. Emissionsmessungen, Druckprifungen belegt durch Proto-
kolle) zu kontrollieren. Zum Abgleich der Dokumentationen mit den tatsachlichen Be-
gebenheiten im Betrieb ist von den beauftragten Sachverstandigen eine Begehung al-

ler Anlagenteile vorzunehmen.

(2) Auch die Erfiillung der (Genehmigungs-) Auflagen, die Wirksamkeit der eigenen U-
berwachungsinstrumente und die Einhaltung der Betriebsanweisungen sind stichpro-
benartig zu kontrollieren. Im Rahmen der Begehung hat der Sachverstandige auch
Gesprache mit Betriebsangehdrigen durchzufihren. Auf3erdem ist bei der Begehung

darauf zu achten, dass alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen.

11.4.5 Versicherungsschutz (8 6 EfbV)
3) Der Entsorgungsbetrieb hat dem prufenden Sachverstadndigen nachzuweisen, dass er
Uber einen flr seine abfallwirtschaftliche Tatigkeit ausreichenden Versicherungsschutz

verflgt. Dies kann erfolgen durch die Vorlage einer

a) aktuellen Risikoabschéatzung, wonach die Art und der Umfang der Haftpflicht-
versicherungen (z.B. Versicherungsgutachten) fiir den Sachverstandigen nach-

vollziehbar festgelegt wurden, oder einer

b) aktuellen Versicherungsbestéatigung, dass ausreichender Versicherungsschutz
besteht,

sowie Vorlage der
c) Versicherungsnachweise (insbesondere Betriebshaftpflichtversicherung, Umwelt-
haftpflichtversicherung, Kfz-Haftpflichtversicherung bei Transporten, Zahlungsbe-
lege, vom GDV erstellte Bestatigung Uber die vorhandenen Versicherungen, ver-

sicherte und ausgeschlossene Risiken).

(4) Als ausreichend ist ein Versicherungsschutz anzusehen, wenn die Schadensfalle ab-
gedeckt werden kdnnen, mit denen auf Grund der Gesamtsituation des Betriebes ub-
licherweise bei der zu versichernden Tatigkeit zu rechnen ist. Dabei sind die Erfah-
rungswerte der Versicherungswirtschaft, der TUO und der Entsorgergemeinschaften
bei vergleichbaren Anlagen zu Grunde zu legen. Nicht zu erfassen sind aul3erge-
wohnliche Schadensfélle, die bei den Ublichen worst-case-Betrachtungen nicht er-

kennbar und damit nicht kalkulierbar sind.
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I1.4.6 Standort und mobile Anlagen (8 2 EfbV)

(1) Standort ist das gesamte Geldnde an einem geografisch bestimmten Ort, das der
Kontrolle eines Entsorgungsbetriebes untersteht und an dem abfallwirtschaftliche. Ta-
tigkeiten ausgefiihrt werden, einschl. der gesamten Infrastruktur, aller Ausriistungen
und aller Materialien.

Als Standort im Sinne der EfbV zertifizierbar ist die Organisationseinheit eines Be-
triebes, die aufgrund ihrer personellen und technischen Ausstattung in der Lage ist,
die zu zertifizierende Téatigkeit vollstandig auf dem genehmigten Betriebsgelande der
Organisationseinheit auszufuhren. Zusatzliche Abstellplatze des Betriebes fur Ma-
schinen, Fahrzeuge oder Behalter sind keine zertifizierbaren Standorte, sondern nur
Teil der technischen Ausstattung zur Durchfuihrung der jeweiligen abfallwirtschatftli-

chen Tatigkeit.

(2) Erfolgt die abfallwirtschaftliche Tatigkeit mit mobilen Anlagen oder im Rahmen von
Baumaflinahmen an wechselnden Standorten, kann nur die Tatigkeit zertifiziert wer-
den, nicht die einzelnen Standorte. Das Zertifikat ist auf den Betriebssitz auszustellen.
Durch den Zusatz ,Behandlung mit mobilen Anlagen (z.B. Trennung von Abfallgemi-
schen in Ol-/Wasserabscheidern) oder ,Verwertung durch den Einbau von Abfallen
bei temporaren Baumalinahmen* ist klarzustellen, dass die Tatigkeit nicht am Sitz des
Unternehmens stattfindet. Das Zertifikat kann nur dann ausgestellt werden, wenn die
mobilen Anlagen oder die temporéren Baustellen vom Sachverstandigen bei laufen-

dem Betrieb Gberpruft wurden.

11.4.7 Abfallwirtschaftliche Tatigkeiten
11.4.7.1 Allgemein

1) Entsorgung umfasst die Beseitigung oder die Verwertung von Abfallen. Die Auslegung
der Begriffe richtet sich nach 8 4 Abs. 3,4, 8 10 Abs. 2, den Anhangen IIA und 1IB des
Krw-/AbfG sowie dem EG-Recht. Einsammeln, Befordern, Lagern und Behandeln

sind jeweils integrative Teilschritte der Beseitigung oder Verwertung.

(2) Um dem Nebeneinander der Tatigkeiten in der EfbV gerecht zu werden, kénnen Ent-
sorgungsfachbetriebe nur fir die jeweils von ihnen erbrachte Teilleistung zertifiziert
werden, wobei die Teilleistung des Beseitigens oder des Verwertens im Sinne der
EfbV nur in der, den Entsorgungsvorgang abschlieRenden Teilleistung zu sehen ist.
Verwerten und Beseitigen sind nur dann zertifizierbar und als Bezeichnung im Zertifi-
kat aufzunehmen, wenn die Téatigkeit sich nicht unter Einsammeln, Befordern, Lagern

und Behandeln einstufen lasst. Die letztgenannten Tatigkeiten sind stets Teil einer

© LAGA-ad-hoc-AG Entsorgungsfachbetriebe- Seite 30




Stand:17.03.2005
Vollzugshilfe Entsorgungsfachbetriebe

Verwertung oder Beseitigung (vgl. 8§ 4 Abs. 1 und Abs. 5 sowie § 10 Abs. 2 Satz 1
KrW-/AbfG).

3) Die Tatigkeiten Lagern, Behandeln, Verwerten und Beseitigen sind bezogen auf die
jeweiligen Standorte und die einzelnen Anlagen im Zertifikat anzugeben (8 14 Abs. 1
Nr. 2 EfbV).

4) Die Aufnahme besonders Gberwachungsbedirftiger Abfallarten im Zertifikat fir die
Tatigkeit Einsammeln (im Holsystem), setzt das Vorliegen entsprechender Sammel-
entsorgungsnachweise flr den Betrieb voraus (Ausnahme: Schadstoffsammlungen im

Auftrag offentlich-rechtlicher Entsorgungstrager).

(5) Die Bezeichnung der Anlage ist der unter Nr. 11.4.15 aufgefihrten ,Liste der Anlagen-

typen“ zu entnehmen.

11.4.7.2 Erlauterungen der einzelnen Téatigkeiten

1. Einsammeln
Tatigkeit, bei der Abfélle Dritter in Fahrzeugen (Holsystem) oder in genehmigten An-

lagen (Bringsystem) tbernommen werden.

2. Befordern

Tatigkeit, bei der Abfélle transportiert werden.

3. Lagern
Tatigkeit, bei der Abfélle von Dritten in einer hierfir genehmigten ortsfesten Anlage
fur die weitere Entsorgung vorubergehend aufbewahrt werden. Ein Bereitstellen von
Abfallen zur Abfuhr beim Abfallerzeuger ist kein Lagern im Sinne der EfbV. Dies gilt
auch fur den ,Input” (Bereitstellen von Abfallen an der Anlage, in der die spatere
Behandlung durchgefthrt wird) und den ,Output” (hier ist die Anlage Abfallerzeuger)
von Behandlungsanlagen, es sei denn, die abfallwirtschaftliche Tatigkeit Lagern ist

ausdricklich genehmigt.

4. Behandeln
Tatigkeit, bei der Abfalle durch physikalische (u.a. mechanische, thermische), che-
mische oder biologische Verfahren oder Verfahrenskombinationen in ihrer Masse /
Volumen und/oder Schéadlichkeit vermindert oder in ihrer Beschaffenheit geandert
werden. Indiz fiir ,Behandeln® ist u.a. die Anderung des Abfallschliissels gegeniiber
dem Input oder die Aufsplittung auf mehrere Abfallschlissel. Eine besondere Form
des Behandelns in einer ortsfesten Anlage ist das Vermischen/Zusammenfihren
von gleichartigen Abféllen verschiedener Abfallerzeuger in einer Anlage (der Bezug

zum einzelnen Abfallerzeuger geht verloren), wie es typischer Weise bei der Lage-
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rung in loser Schittung oder in einem Sammeltank erfolgt, da hier ggf. Entsor-

gungshachweise enden.

5. Verwerten

Tatigkeit, bei der natirliche Ressourcen durch Abfélle ersetzt werden. Indizien dafir

sind:

1. Bei der stofflichen Verwertung werden Abféalle direkt in den Wirtschaftskreis-
lauf zurtuickgefuhrt oder aus Abfallen sekundéare Rohstoffe gewonnen. Indiz fur
die stoffliche Verwertung ist u.a., dass der Abfall durch Einbindung in Erzeug-
nisse oder Bauwerke seine Abfalleigenschaft verliert oder bei einer Abfallauf-
bereitung ein qualitatsgesicherter Sekundarrohstoff erhalten wird, der keiner

abfallrechtlichen Anforderung mehr unterliegt.

2. Bei der energetischen Verwertung werden Abfélle als Ersatzbrennstoff zur
unmittelbaren Energieverwertung in einer Produktionsanlage (z.B. Zement-
werk) oder einer Energieerzeugungsanlage (Kraftwerk; im Ausnahmefall auch

Mullverbrennungsanlage) genutzt.

6. Beseitigen

Tatigkeit, die Abfalle unmittelbar dauerhaft aus der Kreislaufwirtschaft ausschlieft.

11.4.8 Beauftragung Dritter (§ 7 EfbV)

(1)

(2)

Die Beauftragung eines Dritten mit der Wahrnehmung einer zertifizierten abfallwirt-
schatftlichen Tatigkeit im Namen des Entsorgungsfachbetriebes setzt voraus, dass der
Entsorgungsfachbetrieb die konkrete abfallwirtschaftliche Tatigkeit auch selbst austibt
und dafir zertifiziert ist. In diesem Fall kann er Dritte beauftragen, wenn der Dritte
selbst als Entsorgungsfachbetrieb fur diese Tatigkeit (Abfallart) zertifiziert ist (8 7 Abs.
2 EfbV).

Dritte, die nicht Entsorgungsfachbetrieb sind, dirfen bei entsprechender Auswahl und
Kontrolle nur in unerheblichem Umfang beauftragt werden (8 7 Abs. 3 EfbV). Die
Drittbeauftragung ist damit i.d.R. beschrankt auf Ausfallzeiten wegen beispielsweise
Krankheit, Zeiten des Anlagenausfalls, Ausfall wegen Reparatur-/Wartungsarbeiten,

unerwartete Spitzenzeiten und vergleichbaren Ausnahmesituationen.

I1.4.9 Betriebsinhaber (§ 8 EfbV)
Betriebsinhaber ist die natirliche oder juristische Person, die den bestimmenden Einfluss auf

den Betrieb einer Anlage austibt. Ist der Entsorgungsbetrieb eine juristische Person oder nur

Teil eines Unternehmens, sind die zur Vertretung und Geschéftsfiihrung Berechtigten als

Betriebsinhaber anzusehen und zu Uberprifen (auch bei groRen Entsorgungsbetrieben). Als
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Nachweis der Funktion der Betriebsinhaberschaft bedarf der Berechtigte einer Vertretungs-
macht (z.B. Prokura oder Handlungsvollmacht), die im Falle einer schriftlich erteilten Voll-
macht darzulegen ist und im Organigramm (ggf. Handelsregister) entsprechend ausgewiesen

sein muss.

11.4.10 Zuverlassigkeit (88 8, 9 EfbV)
(1) Die Zuverlassigkeit ist i.d.R. durch ein

a) Fdhrungszeugnis (enthélt i.d.R. nur Straftatbestande, die mit mehr als 90 Tages-
sétzen oder Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten geahndet wurden, siehe

auch 8§ 32 Bundeszentralregistergesetz — BZRG)

und eine

b) Auskunft aus dem Gewerbezentralregister ((Firmen- und Personenbezogen) ent-
halt i.d.R. Bul3gelder von mehr als 200,--€)

Zu belegen.

(2) Zur Prifung der Zuverlassigkeit sind neben der Vorlage der Fihrungszeugnisse u.a.
die entsprechenden Eintragungen heranzuziehen, ebenso eine geahndete Straftat
oder ein rechtskraftig erteiltes Bul3geld, auch wenn ein Eintrag im entsprechenden
Register nicht erfolgt ist oder im Auszug nicht mehr aufgenommen wird, die Tilgungs-
frist jedoch noch nicht abgelaufen ist. Die Aufzahlung normierter Regelbeispiele in § 8
Abs. 2 ist beispielhaft und nicht abschliel3end. Mit heranzuziehen sind alle Eintragun-
gen (z.B. auch Betrug, Steuerhinterziehung) die geeignet sind, Zweifel an den person-
lichen Eigenschaften und der Eignung zur ordnungsgemaf3en Wahrnehmung der ob-
liegenden Aufgaben zu begrunden (vergl. auch MusterVwV zur Durchfiihrung der
TgV).

3) Bei der Wertung registrierter oder bekannter Verfehlungen ist zu differenzieren nach
der Hohe einer einzelnen Geldbul3e, wiederholten oder grob pflichtwidrigen VerstéRen

oder einer strafrechtlichen Verurteilung.

a) Wiederholte VersttRRe liegen bereits bei einer zweimaligen Begehung gleicharti-

ger Verfehlungen vor.

b) Grob pflichtwidrig handelt, wer eine Pflicht (Verpflichtung zu einem bestimmten
Tun oder Unterlassen) in besonders schwerem Mal3e verletzt oder der Verstol3

sich gegen eine besonders gewichtige Pflicht richtet.

(4) Verurteilungen zu Geldstrafen sind unabhangig von der Hoéhe zu werten.
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I1.4.11 Fachkunde (8 9 EfbV)

Neben den formalen Voraussetzungen (Ausbildung, praktische Téatigkeit, Lehrgénge) hat sich
der Sachverstandige von der Kompetenz und Fachkunde fir die spezielle Tatigkeit persén-
lich zu Uberzeugen. Die Vorlage von Bescheinigungen Uber die Teilnahme an Lehrgangen

reicht allein nicht aus.

11.4.12 Priufergebnisse anderer Zertifizierungsverfahren (8§ 13 EfbV)
Neben den in 8 13 Abs. 4 EfbV genannten Prifergebnissen kann auch auf inhaltsgleiche
Ergebnisse anderer Priifsysteme zurtickgegriffen werden. Der Sachverstandige entscheidet,

inwieweit er Ergebnisse anderer Priforganisationen berticksichtigen kann.

11.4.13 Zertifikatgestaltung (814 EfbV)
11.4.13.1 Allgemeines

1) Zertifikate werden pro Betrieb (selbststandige rechtliche Einheit, z. B. Eintrag im Han-
delsregister mindestens als selbststandige Niederlassung) ausgestellt. Das Zertifikat

eines Betriebes hat alle seine zertifizierten Standorte zu benennen.

(2) Der Gesetz-/Verordnungsgeber hat auf eine einheitliche Gestaltung der Zertifikate fur
Entsorgungsfachbetriebe verzichtet. Inhaltliche Vorgaben ergeben sich aus § 14 EfbV,
§ 7 der EgRL, dem Sinn und Zweck des Zertifikates (Transparenz), den Vorgaben an-
derer Vorschriften (z.B. Altfahrzeugverordnung, Nachweisverordnung) sowie den For-
derungen nach vergleichbaren Inhalten der Zertifikate, unabh&ngig von der zertifizie-

renden Organisation.

11.4.13.2 Inhalt des Zertifikates:

(1) Daraus ergeben sich folgende Anforderungen an die Zertifikatgestaltung

a) Name und Sitz des Betriebes, zertifizierte Standorte

b) Bezeichnung der zertifizierten abfallwirtschaftlichen Tatigkeiten des jeweiligen

Standortes, unter Nennung des Anlagentyps (siehe Nr. 11.4.15)

c) Benennung der Abfallarten (abfallschliisselscharf) bezogen auf die Tatigkeit,

Standort und Anlage

d) Name, Datum und Unterschrift des Sachverstandigen und des Leiters/ Vorstan-
des der zertifizierenden Organisation (bei Entsorgergemeinschaften zusatzlich
der Vorsitzenden des Uberwachungsausschusses) auf der ersten Seite des Zerti-

fikates

e) Name und ggf. Adresse der zertifizierenden Organisation
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9)

h)

Datum der Prifung (letzter Tag der Gesamtpriifung vor Ort, nicht einer ggf. not-
wendigen Nachprifung), Fristablauf der Giltigkeit (Erstzertifizierung hochstens
18 Monate, bei Erstprifung Fristablauf erst ab erfolgreicher Nachprufung, weiter
siehe unter Nr. 11.4.14)

Nennung der erteilten Erzeugernummern/Entsorgernummern/ Beférderernum-

mern/ Vermittlernummer bezogen auf die jeweilige Anlage/ Tatigkeit

Nennung der Seitenanzahl einschliel3lich der Anhange (z.B. Anzahl, Nummer,

Datum) auf der ersten Seite des Zertifikates

(2) Mindestinhalte anderer Regelungen (z.B. Altfahrzeugverordnung) sind ggf. zu bertck-

sichtigen.

3) Der Anhang eines Zertifikates ist Teil des Zertifikates. Nur als Urkunde, bestehend aus

Deckblatt und ggf. zugehérigem Anhang, hat das Zertifikat Gultigkeit. Um den Umfang

eines Zertifikates sinnvoll zu begrenzen und die Transparenz zu gewahrleisten, bieten

sich folgende Mdoglichkeiten bei der Darstellung der zertifizierten Abfallarten an:

11.4.13.3 Darstellung der Abfallarten:

Wenn die zertifizierten Abfallschltissel

a)

b)

d)

e)

das gesamte Abfallverzeichnis umfassen (z.B. bei der Tatigkeit ,beférdern”) ist es
ausreichend, im Zertifikat auszuweisen:

»Alle Abfallarten nach Abfallverzeichnisverordnung vom 10. Dezember 2001"

einzelne Kapitel bzw. Gruppen umfassen (z.B. Altéle bzw. Lésemittel) ist im Zerti-
fikat auszuweisen:
LAlle Abfallarten des Kapitels / der Kapitel XX nach Abfallverzeichnisverordnung
vom 10. Dezember 2001" bzw. ,Alle Abfallarten der Gruppe /n XX XX nach Abfall-

verzeichnisverordnung vom 10. Dezember 2001“

einzelne Kapitel ohne eine bzw. mehrere Gruppe /n umfassen ist im Zertifikat
auszuweisen: ,Alle Abfallarten des Kapitels/ der Kapitel XX ausgenommen die
Gruppe /n XX XX nach Abfallverzeichnisverordnung vom 10. Dezember 2001"

einzelne Gruppen mit Ausnahme einzelner Abfallschliissel umfassen, ist im Zerti-
fikat auszuweisen: “Alle Abfallarten der Gruppe XX XX aul3er AS XX XX XX nach
Abfallverzeichnisverordnung vom 10. Dezember 2001 bzw.

unterschiedlichen Kapiteln und Gruppen zuzuordnen sind (ohne ein Kapitel bzw.
eine Gruppe vollstandig zu erfassen), sind alle Abfallschliissel im Zertifikat einzeln

zu benennen.
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11.4.14 Fristberechnung

(1) Eine Uberpriifung des Betriebes erfolgt nach jeder wesentlichen Anderung, im librigen
innerhalb eines Jahres (Wiederholungsprifung).
Kann eine Wiederholungspriifung ausnahmsweise nicht innerhalb der 12 Monate
durchgefihrt werden, ist dies unter Benennung von Grunden mit der Zustimmungs-
/{Anerkennungsbehdrde abzustimmen und die Frist fir die nchste regelmafiige Wie-

derholungsprifung um den entspr. Zeitraum zu verkirzen.

(2) Die Laufzeit (12 Monate fur Wiederholungsprifung, 18 Monate fur Zertifikatgultigkeit)
beginnt mit dem letzten Tag der Vorortprifung (nicht der etwaigen Nachprufung auf
Grund von Mangeln). Dies gilt auch bei vorgezogenen Wiederholungsprufungen. D.h.
spatestens 12 Monate nach der vorherigen Wiederholungsprifung muss die neue
Wiederholungsprifung abgeschlossen sein. Auch hier bleiben Nachfristen zur Man-

gelbehebung unberiihrt.

3) Erfolgt aufgrund eines Mangels, der innerhalb von 3 Monaten nach der Vorortprifung
behoben sein muss, ein spatere Ausstellung des Zertifikates, wird die Zeit fir die
Mangelbehebung bereits der neuen Laufzeit sowohl fur die nachste Wiederholungs-
prifung wie auch des Zertifikates angerechnet (sog. KFZ - Hauptuntersuchungsfrist-

berechnung, auch ,TUV — Regelung* genannt).

(4) Findet die Wiederholungsprifung nicht innerhalb von 12 Monaten und die Méangelbe-
seitigung nicht innerhalb der Mangelbeseitigungsfrist von 3 Monaten statt, ist das
noch gultige Zertifikat nach spatestens 15 Monaten nach der letzten zur Zertifizierung

fihrenden Wiederholungspriifung zu entziehen.

11.4.15 Liste der Anlagentypen

Auf den folgenden Seiten ist eine Liste der baurechtlich oder immissionsschutzrechtlich ge-
nehmigten moglichen Anlagentypen abgedruckt.

Far immissionsschutzrechtliche genehmigte Anlagen sind die entsprechen Nummern der 4.

BImSchV angegeben.

Tabelle 1: Liste der Anlagentypen

Obergruppe Anlagentyp

Deponie, Verfullungen, Bauwerke Deponieklasse 0
Deponieklasse |
Deponieklasse Il
Deponieklasse Il
Deponieklasse IV
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Obergruppe

Anlagentyp

Verfullung von Abgrabungen

Sonstige® Bauwerke (z.B. Larmschutzwaélle, Stra-
3en)

Thermische Anlagen

Zementwerk, Ziegelei u.a. (2.3, 2.10)

Siedlungsabfallverbrennungsanlage (8.1 a)

Sonderabfallverbrennungsanlage (8.1 a)

Entgasungsanlage (8.1 a)

Plasmaanlage (8.1 a)

Pyrolyseanlage (8.1 a)

Vergasungsanlage (8.1 a)

Kombi-Anlage (8.1 a)

Verbrennungsmotorenanlage (8.1 b)

Altholz- Heiz-/Kraftwerk (8.2)

Anlage zur thermischen Metallrickgewinnung aus
Stahlwerksstauben (8.3 Sp. 1)

Sonstige” thermische Metallriickgewinnungsanla-
ge (8.3Sp. 1)

Sortieranlagen

Altreifensortieranlage (8.11)

manuelle Sortierung (8.11)

Siedlungsabfall-/Gewerbeabfallsortieranlage (8.4)

Bauabfallsortieranlage (wenn nicht unter 8.11)

DSD-Sortieranlage (8.4)

Kompostierungsanlagen (8.5)

Kompostierungsanlage (8.5)

Biologische Behandlung

Biogasanlagen (8.6)

Mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlage
(MBA) (8.6)

Bodenbehandlungsanlagen (BBA)

Thermische BBA (8.1)

Biologische BBA (8.7)

Bodenwaschanlage (8.7)

Sonstige® BBA (8.7)

Chemische Behandlungsanlagen
(8.8)

Chemische Behandlungsanlage (8.8)

Physikalisch-chemische Behand-
lung (8.10)

Anlage zur Trennung von Ol-Wassergemischen
(8.10)

Emulsionsspaltanlage (8.10)

Andere* Physikalisch-chemische Behandlungsan-
lage (8.10)

Anlagen fur
Schrott/Fahrzeugwracks

Schrottbehandlungsanlage (Schrottschere,
Schrottmuihle, Schrottlager, Schrotthandler) (8.11a
u. b)

1
2
3
4

.sonstige” / ,andere”: sind genauer zu bezeichnen
.sonstige” / ,andere”: sind genauer zu bezeichnen
.sonstige” / ,andere”: sind genauer zu bezeichnen
.sonstige” / ,andere”: sind genauer zu bezeichnen
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Obergruppe

Anlagentyp

Altfahrzeug Annahmestelle

Fahrzeugwrack - Zwischenlager (8.9)

Altfahrzeugdemontagebetrieb (8.9)

Schredderanlagen (fir Restkarossen) (8.9; 8.11)

Anlage zur weiteren Behandlung (8.9; 8.11) von
Restkarossen

andere Behandlung (8.11)

Bauschuttaufbereitungsanlage (Brechen, Klassie-
ren, Sieben) (8.11)

Mischanlage (8.11 aa)

Anlage zur Brennstofferzeugung (8.11 bb)

Altdlaufbereitungsanlage (z.B. Zweitdlraffination)
(8.11 cc)

Anlage zur Regenerierung von Basen und S&uren
(8.11 dd)

Anlage zur Regenerierung von Organischen L§-
semittel (8.11 ee)

Anlage zur Elektro-/Elektronik-Zerlegung (8.11)

Anlage zur Zerlegung von Kuhlgeraten (8.11)

Anlage zur Aufbereitung von Altfenstern (8.11)

Anlage zur Aufbereitung von Altreifen, soweit nicht
ausschlielich Sortierung (8.11)

Sonstige® Behandlungsanlage®
(8.11), wie z.B. zur

e Schlackenaufbereitung
e Klarschlammaufbereitung
e Aktenvernichtung

Zwischenléager

Zwischenlager fir ..." (8.12)

Schlammlager

Schlammlager (8.13)

Langzeitlager

Langzeitlager (8.14)

Umschlaganlagen

Umschlaganlage (8.15)

Sonstiges

Containerdienst (8.11; 8.12)

Problemstoffannahmestelle (Abfalle von Privat und
Kleingewerbe) (8.11; 8.12)

Wertstoffhof (8.11; 8.12)

lll.  Abstimmungsregelung zwischen den Behérden

.1 Allgemeines

(1) Die Zustimmung zum Uberwachungsvertrag zwischen der TUO und dem Entsor-

gungsbetrieb sowie die Anerkennung einer Entsorgergemeinschatft wird von der fur

> sonstige* / ,andere*: sind genauer zu bezeichnen
® Sollte so genau wie méglich benannt werden.

" Ist zu erganzen, z.B. Altdl, Sonderabfall
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(2)

®3)

(4)

()

die Abfallwirtschaft zustandigen Obersten Landesbehdérde am Hauptsitz der Uberwa-
chungsorganisation / Entsorgergemeinschaft oder der von ihr bestimmten Behorde er-
teilt. Die Zustimmungs-/Anerkennungsbehdrde trifft ihre Entscheidung im Benehmen
mit der fur den jeweiligen Betrieb zustandigen Uberwachungsbehorde am Standort
des Entsorgungsbetriebes (im folgenden Benehmensbehérde?), auch wenn die Be-
nehmensbehdrde im Bundesland der Zustimmungs-/Anerkennungsbehdrde liegt. Der
Kontakt der Zustimmungs-/Anerkennungsbehérde zur Benehmensbehérde in einem
anderen Bundesland wird {iber eine zentrale Stelle (i.d.R. die Knotenstelle®, die nach

Landesrecht bestimmt werden) hergestellt.

.Benehmen” im Rechtssinne bedeutet, dass die Zustimmungs-/Anerkennungsbehdrde
die mitwirkungsberechtigte Behdrde (Benehmensbehdrde) am Verfahren beteiligen
soll. Die Benehmensklausel soll der Benehmensbehorde das Recht sichern, ihre Vor-

stellungen zu der in Aussicht gestellten Zustimmung/Anerkennung vorzutragen.

Der Benehmensbehoérde bekannte Tatsachen, die gegen eine Zertifizierung eines
Betriebes im beantragten Umfang sprechen und / oder sonstige wesentliche Informa-
tionen zu dem Betrieb sollten der Zustimmungs-/Anerkennungsbehdrde und damit
auch dem beauftragten Sachverstandigen zur Kenntnis gegeben werden. Damit erhalt
der Sachverstandige die Chance, Mangel bei dem Betrieb frihzeitig zu erkennen und
gof. fur Abhilfe zu sorgen. Somit ist vor jeder Zustimmung zum Uberwachungsvertrag
bzw. Erstzertifizierung eines Mitgliedsbetriebes einer Entsorgergemeinschaft und bei
wesentlichen Anderungen (§ 15 Abs. 1 EfbV, § 11 Abs.1 EgRL) die Benehmensbehér-
de (auch im eigenen Bundesland und bei der Mitgliedschatft in einer EG) ins Beneh-

men zu setzen.

Die Entscheidung zur Zustimmung bzw. Anerkennung trifft die Zustimmungs-
/Anerkennungsbehdérde. Sie ist nicht gebunden an die Stellungnahme der Beneh-
mensbehorde. Um einen sinnvollen Vollzug der EfbV und der EgRL zu gewahrleisten,
sollte die Zustimmungs-/Anerkennungsbehdérde die Stellungnahme der Benehmens-
behdrde beriicksichtigen (sofern eine vorliegt), da nur die zustandige Uberwachungs-

behoérde Uber die tatsachlichen Gegebenheiten im Betrieb informiert sein kann.

Die Zustimmungs-/Anerkennungsbehdrde eines Bundeslandes informiert die Zentra-

len Stellen der Bundeslander Uber Betriebe dieser Bundeslander, fir die Zustimmun-

8 Als Benehmensbehdrden kénnen auch mehrere Behorden in einem Land bei entsprechender Zahl
von Standorten auftreten. Im folgenden Text wird nur die Einzahl verwendet.

° Die Funktion der ,Knotenstelle® ist in der abfallwirtschaftlichen Uberwachung an mehreren Stellen zu
definieren. Hier erfolgt eine endgiltige Funktionsbeschreibung in der LAGA-AG ,MusterVV NachwV /
TgV*“. Die Knotenstelle in den Anerkennungsverfahren kann anders festgelegt sein als in den Nach-
weisverfahren.
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.2

h.2.1
1)
(@)

I.2.2
1)

(2)

1.2.3

gen zu Uberwachungsvertragen erteilt wurden bzw. die in Entsorgergemeinschaften
aufgenommen wurden. Die Information erfolgt regelméaRig, mindestens einmal jahrlich

und beinhaltet auch den Giltigkeitszeitraum der aktuellen Zertifikate.

Abstimmungsregelung bei der Zustimmung zum Uberwachungsver-
trag (8 15 Abs. 1 EfbV)
Vollstandigkeitsprifung der Antragsunterlagen

Die Zustimmungsbehdérde erhélt von der TUO die erforderlichen Unterlagen.

Die Unterlagen werden auf Vollstandigkeit geprtft und fehlende Unterlagen gegebe-

nenfalls nachgefordert.

Weitergabe und Stellungnahmefrist, Fristablauf

Die Zustimmungsbehérde informiert die Benehmensbehdrde, gegebenenfalls tber die
bundesland-spezifische zentrale Stelle, (auch mittels Formblatt mdglich, siehe Nr.
[11.4) Gber die wesentlichen Angaben zu dem Betrieb. Die Benehmensbehérde gibt der
Zustimmungsbehérde umgehend bekannt, ob und ggf. welche Angaben zu dem Be-
trieb bzw. zum Uberwachungsvertrag sie zusétzlich benétigt. Die Stellungnahmefrist
der Benehmensbehorde betragt 4 Wochen. In Ausnahmefallen ist auf Antrag der Be-

nehmensbehdérde eine Fristverlangerung maoglich.

Liegt nach Ablauf der Stellungnahmefrist keine Stellungnahme der Benehmensbehor-

de vor, entscheidet die Zustimmungsbehoérde nach Aktenlage.

Aufgabenverteilung

111.2.3.1 Prifung durch die Zustimmungsbehoérde

Die Zustimmungsbehoérde Uberprift die eingereichten Unterlagen inhaltlich auf die erforderli-

chen Mindestinhalte entsprechend der Vollzugshilfe ,Entsorgungsfachbetriebe”.

111.2.3.2 Stellungnahme der Benehmensbehoérde

(1)

(2)

Die Benehmensbehérde nimmt Stellung zu anlagenspezifischen Besonderheiten hin-
sichtlich des konkreten Entsorgungsbetriebes mit dessen zu zertifizierenden Tatigkei-
ten und Abfallarten. Sie benennt spezifische Problempunkte des Betriebes, auf die bei
der Uberpriifung und Uberwachung besonders zu achten ist. Sind der Benehmensbe-
horde Tatsachen bekannt, die einer Zertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb entge-

genstehen kdnnten, weist sie darauf hin.

In der Stellungnahme erklart die Benehmensbehérde, ob und in welchem Rahmen

eine direkte Zusendung von Uberwachungsberichten der TUO an die Benehmensbe-
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horde als Auflage / Hinweis in den Zustimmungsbescheid (§ 15 Abs. 3 EfbV) aufge-
nommen werden soll. AuRRert sich die Benehmensbehorde nicht, wird eine derartige

Auflage nicht in den Bescheid aufgenommen.

l1.2.4 Zustimmung zum Uberwachungsvertrag
(1) Die Zustimmungsbehérde stimmt dem Uberwachungsvertrag

a) bei Vorliegen der von ihr zu prifenden Anforderungen und

b) bei Vorliegen der Stellungnahme der Benehmensbehdrde bzw. nach Fristablauf

Zu

und formuliert gegebenenfalls notwendige Bedingungen, Auflagen, Vorbehalte, den
Widerrufsvorbehalt und Hinweise unter Berticksichtigung der Stellungnahme der Be-

nehmensbehdérde hinsichtlich der spezifischen betrieblichen Gegebenheiten.

(2) Insbesondere sollte die Zustimmungsbehorde die TUO verpflichten, tiber die Erteilung
und den Entzug von Uberwachungszertifikaten und Uberwachungszeichen der Zu-
stimmungsbehdrde zu berichten (8 15 Abs. 3 EfbV).

.2.5 Widerruf
Erhélt die Benehmensbehorde im Rahmen ihrer Uberwachungszustéandigkeit Kenntnis da-

von, dass

a) spezifische Problempunkte des Betriebes, auf die bei der Uberpriifung und U-
berwachung geman der Stellungnahme besonders zu achten war, nicht bertck-

sichtigt wurden,

b) nachtraglich Tatsachen eingetreten sind, die zu einer Versagung der Zustim-

mungserteilung gefiihrt hatten oder
c) schwere Nachteile fur das Wohl der Allgemeinheit zu besorgen sind oder

d) die TUO ihre Pflichten gem. § 13 Abs.1 und § 14 EfbV nicht ordnungsgeman

wahrnimmt,

so teilt sie dies unverzuglich der Zustimmungsbehérde mit. In diesen Fallen, wie auch in dem
Fall, dass eine Auflage, die mit der Zustimmung verbunden ist, von der/ den Vertragspar-
tei/en nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfullt hat/haben oder durch eigene ent-
sprechende Erkenntnisse, kdnnen fir die Zustimmungsbehorde Grinde vorliegen, die Zu-

stimmung zum Uberwachungsvertrag zu widerrufen.

I11.2.6 Mitteilungspflicht
) Die Zustimmungsbeho6rde Ubersendet nach erfolgter Zertifizierung eines Betriebes/

Standortes das jeweils giltige Uberwachungszertifikat an die Benehmensbehorden
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und / oder an die zentrale Stelle. Die Ubersendung der Zertifikate kann durch entspre-
chend formulierte Nebenbestimmungen / Hinweis im Zustimmungsbescheid an die

TUO oder den Entsorgungsbetrieb tibertragen werden. Der Austausch der Zertifikats-
daten kann in Abstimmung mit der jeweiligen Behdrde auch in geeigneter Weise in di-

gitalisierter Form erfolgen.

(2) Die Zustimmungsbehdrde teilt jeden Widerruf oder jeden sonstigen Verlust der Ent-
sorgungsfachbetriebseigenschaft unverziglich den zentralen Stellen der Lander und /
oder direkt den Benehmensbehdérden, in denen der betroffenen Betrieb seinen Sitz

oder Standorte hat, mit.

.3 Aufgabenverteilung Abstimmungsregelung bei der Anerkennung
von Entsorgergemeinschaften (88 11, 12 EgRL)

I11.3.1 Vollstandigkeitsprifung der Antragsunterlagen

(1) Die Anerkennungsbehorde erhalt von der Entsorgergemeinschatft die erforderlichen

Unterlagen.

(2) Die Unterlagen werden auf Vollstandigkeit gepruft und gegebenenfalls nachgefordert.

111.3.2 Weitergabe und Stellungnahmefrist, Fristablauf

1) Die Anerkennungsbehdrde beteiligt vor der Anerkennung sowie grundsatzlich bei der
Neuaufnahme von Mitgliedern die Benehmensbehdrde - gegebenenfalls tber die
zentrale Stelle, (auch mittels Formblatt méglich, siehe Nr. 111.4) Gber die wesentlichen
Angaben zu dem Betrieb. Die Benehmensbehérde gibt der Anerkennungsbehdrde
umgehend bekannt, ob und ggf. welche Angaben sie zu dem Betrieb zusétzlich bend-

tigt.

(2) Fur die Anerkennung der Entsorgergemeinschaft beteiligt die Anerkennungsbehérde
daneben die zusténdige Kartellbeh6rde am Sitz der Entsorgergemeinschatft.
Befinden sich die Mitgliedsbetriebe in demselben Bundesland, erfolgt die Beteiligung
der jeweiligen Landeskartellbehdrde, ansonsten ist die Bundeskartellbehérde zu
beteiligen.
Die Kartellbehérde erhalt eine Kopie der Satzung und eine Auflistung der Mitgliedsbe-
triebe mit deren Tatigkeitsbereichen zur Prufung hinsichtlich erkennbarer Beschrén-

kungen des Wettbewerbes.

3) Die Stellungnahmefrist fiir die Behdrden betragt 4 Wochen. In Ausnahmefallen ist auf

Antrag eine Fristverlangerung moglich.

© LAGA-ad-hoc-AG Entsorgungsfachbetriebe- Seite 42




Stand:17.03.2005
Vollzugshilfe Entsorgungsfachbetriebe

(4) Liegt nach Ablauf der Stellungnahmefrist keine Stellungnahme der Behdrden vor,
kann die Anerkennungsbehdrde, ggf. unter Einrdumung einer Nachfrist mit

Verschweigefrist, nach Aktenlage entscheiden.

111.3.3 Aufgabenverteilung
111.3.3.1 Prifung durch die Anerkennungsbehdérde

Die Anerkennungsbehérde Uberprift die eingereichten Unterlagen inhaltlich auf die erforder-

lichen Mindestinhalte entsprechend der Vollzugshilfe ,Entsorgungsfachbetriebe”.

111.3.3.2 Stellungnahme der Benehmensbehoérde

(1) Im Rahmen der Anerkennung oder Erweiterung um neue Mitgliedsbetriebe soll die
Benehmensbehdrde Stellung zu anlagenspezifischen Besonderheiten hinsichtlich des
konkreten Mitgliedsbetriebes mit dessen zu zertifizierenden Tatigkeiten und Abfallar-
ten nehmen. Sie benennt spezifische Problempunkte des Betriebes, die bei der Uber-
prifung und Uberwachung besonders zu beachten sind. Sind der Benehmensbehérde
Tatsachen bekannt, die einer Zertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb entgegenste-

hen kdnnten, weist sie darauf hin.

(2) In der Stellungnahme erklart die Benehmensbehérde, ob und in welchem Rahmen
eine direkte Zusendung von Uberwachungsberichten der Sachverstandigen der Ent-
sorgergemeinschaft an die Benehmensbehérde als Auflage / Hinweis in den Anerken-
nungsbescheid (8 11 Abs.2 EgRL) bzw. in die Stellungnahme zur Zertifizierung neuer
Mitglieder einer Entsorgergemeinschaft aufgenommen werden soll. AuRert sich die

Benehmensbehdrde nicht, wird diese Auflage nicht im Bescheid aufgenommen.

111.3.3.3 Stellungnahme der Kartellbehdrde

Die Kartellbehérde nimmt Stellung zur Besorgnis der Wettbewerbsbeschrankung durch die
Bildung und Anerkennung der Entsorgergemeinschaft und gibt Hinweise zur Entscheidung

der Anerkennungsbehdrde bzw. formuliert Auflagen zu dem Anerkennungsbescheid.

111.3.4 Anerkennung der Entsorgergemeinschaft
1) Die Anerkennungsbehdrde erkennt die Entsorgergemeinschaft an:
a) bei Vorliegen der von ihr zu prifenden Anforderungen,

b) bei Vorliegen der Stellungnahme der Benehmensbehorde bzw. nach Fristablauf

und
c) bei Vorliegen der Stellungnahme der Kartellbehdrde bzw. nach Fristablauf

und formuliert gegebenenfalls notwendige Bedingungen, Auflagen, Vorbehalte, den

Widerrufsvorbehalt und Hinweise unter Berlcksichtigung der Stellungnahmen.
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(2)

Insbesondere sollte die Anerkennungsbehérde die Entsorgergemeinschatft verpflich-
ten, die Aufnahme neuer Mitglieder zu melden, vor Zertifizierung neuer Mitglieder das
Benehmensverfahren durchfiihren zu lassen sowie Uber die Erteilung und den Entzug
von Uberwachungszertifikaten und Uberwachungszeichen der Anerkennungsbehorde
zu berichten (8 11 Abs. 2 EgRL).

I11.3.5 Widerruf
Erhalt die Benehmensbehorde im Rahmen ihrer Uberwachungszustéandigkeit Kenntnis da-

von, dass

a) spezifische Problempunkte des Betriebes, auf die bei der Uberprufung und U-
berwachung gemaf der Stellungnahme besonders zu achten war, nicht bertck-

sichtigt wurde oder

b) nachtraglich Tatsachen eingetreten sind, die zu einer Versagung der Zustim-

mungserteilung gefiihrt hatten oder
c) schwere Nachteile fuir das Wohl der Allgemeinheit zu besorgen sind oder

d) die Entsorgergemeinschatft ihre Pflichten gem. § 6 und § 7 der EgRL nicht ord-

nungsgeman wahrnimmt,

so teilt sie dies unverziglich der Anerkennungsbehdérde mit. In diesen Fallen, wie auch in

dem Fall, dass eine Auflage, die mit der Anerkennung verbunden ist, von der/ den Vertrags-

partei/en nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfillt wurde, oder durch eigene ent-

sprechende Erkenntnisse der Anerkennungsbehdrde kdnnen fir die Anerkennungsbehérde

Grunde vorliegen, die Anerkennung, zu widerrufen.

111.3.6 Mitteilungspflicht

(1)

(2)

Die Anerkennungsbehdrde Ubersendet nach erfolgter Zertifizierung eines Betriebes/
Standortes das jeweils giiltige Uberwachungszertifikat an die Benehmensbehdrden
und/ oder an die zentralen Stellen. Die Ubersendung der Zertifikate kann durch ent-
sprechend formulierte Nebenbestimmungen im Anerkennungsbescheid an die Ent-
sorgergemeinschaft oder den Entsorgungsbetrieb tbertragen werden. Der Austausch
der Zertifikatsdaten kann in Abstimmung mit der jeweiligen Behdrde auch in digitali-

sierter Form erfolgen.

Die Anerkennungsbehdrde teilt jeden Widerruf oder jeden sonstigen Verlust der Ent-
sorgerfachbetriebseigenschaft unverziiglich den zentralen Stellen der Lander und/
oder direkt den Benehmensbehorden, in denen Mitgliedsbetriebe ihren Sitz oder

Standort haben, mit.
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.4 Angaben fur die Benehmensregelung (Formblatt)

Siehe nachste Seite. Das Formblatt gibt die Mindestinhalte an, die zur Verfligung zu stellen

sind.
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Angaben fur die Benehmensregelung
|. Betrieb Name:

Hauptsitz StraRe/Hausnr.
PLZ Ort Bundesland
Standort StralRe/Hausnr.
PLZ Ort Bundesland
(pro Standort ist ein Blatt auszufiillen)
Erzeugernummer. Entsorgernummer. Beférderernummer. \H/grmittler-/
andlerNr.

(bei Standort: die fur den Standort geltenden Nummern)

Ansprechpartner/in: Tel.-Nummer. e-Mail:

Anzahl der Mitarbeiter/innen:

Il. Art des Betriebes

ggf. weiteres Blatt anhangen mit fortlaufender Nummerierung
Ill. Anlagen (ggf. mit Entsorgernummer, falls abweichend von 1.)

Nr.1 Nr.2
max. Kapazitat max. Kapazitat
Nr.3 Nr.4
max. Kapazitat max. Kapazitat

gof. weiteres Blatt anh&ngen mit fortlaufender Nummerierung

IV. Abfallarten der zu zertifizierende Téatigkeiten: (zutreffende bitte ankreuzen!)

Abfallarten

Tatigkeiten BU U NU
1. einsammeln Zahl der Transportfahrzeuge:
2. beférdern (falls nicht unter 1.) Zahl der Fahrzeuge:
3. lagern in Anlage entspr. Ill Nr.
4. behandeln in Anlage entspr. Ill Nr.
5. verwerten in Anlage entspr. Ill Nr.
6. beseitigen in Anlage entspr. Il Nr.
7. vermitteln 0 BRD 0O Grenzuberschreitend
8. handeln 0O BRD O Grenzuberschreitend

Betrieb ist/ wird i.S.d. Altfahrzeug-Verordnung (bitte ankreuzen)

Altfahrz.- 0 Annahme/Ricknahmestelle T Demontagebetrieb O Shredderanlage 00 sonstige Anlage

Abfallarten: BU besonders Uberwachungsbediirftig; U Uberwachungsbedurftig; NU nicht Uberwachungsbedurftig
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V. zu zertifizierende Abfallarten
Abfallart AVV-Schlissel je Anlage Nr. abfallwirtschaftl. Tatigkeit(en)

Bitte wenn notig ein weiteres Blatt in dieser Form anhéngen
zustandige Uberwachungsbehorde:

Aktenzeichen/Nummer des Genehmigungsbescheids:

VI. Grund des Benehmens

Neu O /Anderungen®, welche:

erstellt (Datum/Name) gepriift (Datum/Name TUO/ EG)

Benehmensabstimmung

! Anderungen z.B. Tétigkeiten, Standort, Abfallarten

(Stand:01/04)

Seite 47
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IV. Anhang: Priflisten

Das Prif- und Zertifizierungssystem ist mit Hilfe praxisorientierter Standards bzw. Priflisten
fur Entsorgungsfachbetriebe weiter zu optimieren und zu vereinheitlichen. Hierzu sollen spe-
zifische Zertifizierungsstandards in Form von Priflisten die Besonderheiten der jeweiligen
abfallwirtschaftlichen Branche besser beriicksichtigen. Die nachfolgende Zusammenstellung
gibt eine Ubersicht {iber bislang existierende Priflisten, die auf den Erfahrungen der letzten

Jahre basieren.

Diese Zusammenstellung dient in erster Linie als Hilfestellung fur die Sachverstandigen, um
ggf. eigene Priflisten vervollstdndigen zu kénnen. Insbesondere die branchenspezifischen
Anforderungen geben exemplarische Hinweise auf bestimmte, z.T. besonders zu beachten-
de Bereiche. Die Auflistung ist weder vollstdndig noch abschlieRend. Auch wird damit kein
Mindestprifumfang fiir die Zertifizierung von Entsorgungsfachbetrieben festgelegt. Uberdies
fehlt der Zusammenstellung eine Prioritatenfestsetzung, die mit entsprechenden Erlauterun-
gen und Hinweisen zum Prifgegenstand und zur Bewertung durch die Priforganisation

selbst zu erganzen ist.

Die konkreten Pruflisten werden von der Zustimmungs-/Anerkennungsbehérde den TUO/EG
zur Verfugung gestellt und stellen eine Ubersicht Uber die Fragestellungen und Priifpunkte
dar, die der Uberwachungspriifung zu Grunde zu legen sind. Weitere, (iber die unten ste-
hende Zusammenstellung hinausgehende Priflisten sollen von den zertifizierenden Organi-
sationen bei den Zustimmungs-/Anerkennungsbehérden eingereicht werden. Nach bundes-
weitem Abgleich werden diese an die TUO/Entsorgergemeinschaften weitergegeben und

gegebenenfalls zu einem spateren Zeitpunkt veréffentlicht.

© LAGA-ad-hoc-AG Entsorgungsfachbetriebe- Seite 48




	I.  Vorbemerkung: 
	II.  Allgemeine Regelungen  
	II.1 Anforderungen an die beauftragten Sachverständigen 
	(1) Sachverständige, die Entsorgungsbetriebe für eine TÜO oder eine Entsorgergemeinschaft gemäß der EfbV überprüfen, müssen nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 Ef bV und § 6 Abs. 2 Satz 1 EgRL die für ihre Tätigkeit erforderliche Zuverlässigkeit, Unabhängigkeit und Fachkunde aufweisen. Sie müssen sicherstellen, dass sie über den für ihre Tätigkeit erforderlichen aktuellen Wissensstand verfügen und diesen durch geeignete Fortbildung erhalten. 
	(2) Gemäß § 15 Abs. 2 EfbV gelten die Anforderungen an die folgenden Nrn. 1.1 bis 1.4 als erfüllt, wenn der Sachverständige eine Zulassung als Umweltgut achter nach § 9 oder die TÜO eine Zulassung als Umweltgutachter organisation nach § 10 Umweltauditgesetz (UAG) für den Unternehmensbereich Recycling, Behandlung, Vernichtung oder Endlagerung von festen oder flüssigen Abfällen im Sinne des Artikels 2 Buchstabe i der Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 in Verbindung mit Artikel 17 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 oder für die Unternehmensbereiche gemäß den Unterklassen nach NACE 90.00.3 (Sammlung, Beförderung und Zwischenlagerung von Abfällen),  90.00.4 (Kompostierungsanlagen),  90.00.5 (Abfallverbrennungsanlagen),  90.00.6 (Sonstige Abfallbehandlungsanlagen) und  90.00.7 (Abfalldeponien)  besitzt. 
	(3) Besitzt ein nach § 9 UAG zugelassener Umweltgutachter nicht die Zulassung für die o.g. NACE-Unterklassen, gelten nur die Anforderungen nach II.1.1 u II.1.2 als erfüllt. 
	(4) Für den Fall, dass die TÜO eine Zulassung nach § 10 UAG besitzt, hat sie sicherzustellen, dass die von ihr eingesetzten Sachverständigen die Anforderungen an die Zuverlässigkeit, Unabhängigkeit und Fachkunde erfüllen. 
	(5) Soweit Sachverständige nicht Umweltgutachter sind, ist deren Zuverlässigkeit, Unabhängigkeit und Fachkunde gegenüber der Zustimmungsbehörde/ Anerkennungsbehörde in vergleichbarer Art und Weise zu belegen.  
	II.1.1 Zuverlässigkeit 
	(1) Ein Sachverständiger besitzt die erforderliche Zuver lässig keit, wenn er auf grund seiner persönlichen Eigen schaften, sei nes Ver haltens und seiner Fä higkeiten zur ordnungsgemäßen Er füllung der ihm übertragenen Aufgaben geeignet ist. 
	(2) Die erforderliche Zuverlässigkeit ist in der Regel nicht gege ben, wenn der Sach verständige  
	a) wegen Verletzung der Vorschriften 
	i) des Strafrechts über Eigentums- und Vermögensdelikte, Urkun denfäl schung, Konkursdelikte, gemeingefährliche Delikte oder Umweltdelik te, 
	ii) des Immissionsschutz-, Abfall-, Wasser-, Natur- und Land schafts schutz, Chemikalien-, Gentechnik- oder Atom- und Strah lenschutz rechts, 
	iii) des Lebensmittel-, Arzneimittel-, Pflanzenschutz- oder Seuchen rechts, 
	iv) des Gewerbe- oder Arbeitsschutzrechts, 
	v) des Betäubungsmittel-, Waffen- oder Sprengstoffrechts 

	b) wiederholt oder grob pflichtwidrig 
	i) gegen Vorschriften nach Abs. 2 a) Buchstabe ii) bis v) verstoßen oder 
	ii) als Betriebsbeauftragter für Immissionsschutz, Gewäs serschutz, Ab fall, als Strahlenschutzbeauftragter im Sinne des § 29 der Strahlen schutzverordnung oder als Störfallbeauftragter im Sinne des § 58 a des Bundes-Im missionsschutzgesetzes seine Ver pflichtungen als Beauf tragter verletzt hat, 

	c) infolge strafgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit zur Bekleidung öf fent licher Ämter verloren hat, 
	d) sich nicht in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen be findet, es sei denn, dass dadurch die Interessen der Auf traggeber oder anderer Per sonen nicht gefährdet sind, oder 
	e) infolge eines körperlichen Gebrechens, wegen Schwäche sei ner gei stigen Kräfte oder wegen einer Sucht nicht nur vor übergehend unfähig ist, die Tätigkeit als Sachverständiger ordnungsgemäß auszuüben. 



	II.1.2 Unabhängigkeit 
	(1) Ein Sachverständiger besitzt die erforderliche Unabhängigkeit, wenn er keinem wirtschaftlichen, finanziellen oder sonstigen Druck unterliegt, der sein Urteil beeinflussen oder das Vertrauen in die unparteiische Aufgabenwahrnehmung in Frage stellen kann. Der Sachverständige darf keine Bindungen eingehen, die seine berufliche Entscheidungsfreiheit beeinträchtigen oder beeinträchtigen könnten. 
	(2) Die erforderliche Unabhängigkeit ist in der Regel nicht gegeben, wenn der Sachverständige  
	a) neben seiner Tätigkeit als Sachverständiger 
	i) Inhaber eines Unternehmens im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EfbV oder bevollmächtigter Vertreter eines solchen Unternehmens ist oder die Mehrheit der Anteile an einem solchen Unternehmen besitzt, 
	ii) Angestellter eines Unternehmens im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EfbV, 
	iii) eine Tätigkeit aufgrund eines Beamtenverhältnisses, Soldatenverhältnisses oder eines Anstellungsvertrages mit einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, mit Ausnahme der in Absatz (3)benannten Fälle, ausübt, 
	iv) eine Tätigkeit aufgrund eines Richterverhältnisses, öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses als Leihbeamter auf Zeit oder eines öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnisses ausübt, es sei denn, dass er die ihm übertragenen Aufgaben ehrenamtlich wahrnimmt, 

	b) Weisungen aufgrund vertraglicher oder sonstiger Beziehungen bei der Tätigkeit als Sachverständiger auch dann zu befolgen hat, wenn sie ihn zu gutachterlichen Hand lungen gegen seine Überzeugung verpflichten, 
	c) organisatorisch, wirtschaftlich, kapital- oder personalmä ßig mit Dritten ver flochten ist, ohne dass deren Einflussnahme auf die Wahrnehmung der Auf gaben als Sachverständiger durch Festlegungen in Satzung, Gesell schafts vertrag oder Anstellungsvertrag auszu schließen ist, 
	d) in dem zu überprüfenden Betrieb in den letzten 2 Jahren im Bereich EfbV beratend tätig war oder 
	e) Anteile an dem zu überprüfenden Betrieb besitzt.  

	(3) Vereinbar mit der Tätigkeit als Sachverständiger ist ei ne Bera tungstätigkeit als Bediensteter einer In du strie- und Handels kammer, Handwerkskammer, Be rufs kammer oder sonstigen Körper schaft des öffent lichen Rechts, die ei ne Selbsthil feeinrichtung für Unternehmen ist, die sich als Entsorgungs fachbe trieb zerti fizie ren las sen können. Ebenfalls vereinbar ist die Prüfung und Erteilung von Zertifikaten z.B. nach DIN EN ISO 9001 und 14001 ff sowie Umweltauditgesetz oder vergleichbaren Regelungen 


	II.1.3 Fachkunde 
	(1) Ein Sachverständiger besitzt die für seine Tätigkeit erfor der liche Fach kunde, wenn er aufgrund seiner Ausbildung, beruf li chen Aus- und Weiterbildung und prak tischen Er fahrung zur ordnungsgemäßen Er füllung der ihm obliegenden Aufgaben geeignet ist. 
	(2) Die Fachkunde erfordert 
	a) den Abschluss eines Studiums auf den Gebieten der Naturwis senschaften, der Technik oder Biowissenschaften an einer Hochschule oder Fachhochschule und 
	b) eine mindestens dreijährige eigenverantwortliche hauptbe ruf liche abfall wirtschaftliche Tätigkeit im Bereich Überwachung und Begutachtung in / von ei nem Un terneh men i.S.d. § 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 EfbV sowie 
	c) das Vorhandensein ausreichender Fachkenntnisse über 
	i) Methodik und Durchführung von Über wa chungen und Zerti fizie rungen der in § 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 EfbV genann ten Unternehmen und  
	ii) die im Anhang zur EfbV genannten Bereiche. 


	(3) Als Nachweis der Fachkenntnis nach II.1.3 (2) c)i) können eigenverantwortliche Überprüfungen von Unter neh men i.S.d. § 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 EfbV im Rahmen der Zertifizie rung eines Quali tätsmanagementsy stems nach DIN EN ISO 9001 und 14001 ff, nach dem Umweltauditgesetz oder vergleichbaren Regelungen herangezogen werden. Der Sachverständige sollte min destens eine Überprüfung eigenverantwortlich durchgeführt haben. Die letzte Über prüfung darf nicht länger als 1 Jahr zurück liegen. 
	(4) Der Nachweis der Fachkenntnis nach II.1.3 (2) c)ii) ist in der Regel erbracht, wenn eine Fachkenntnisbescheinigungen nach § 8 UAG vorliegt. 
	(5) Als Nachweis der Fachkenntnisse können auch dienen: absolvierte Ausbildungen, Seminare, Lehrgänge zu den einzelnen Themen des Anhanges der EfbV, wie auch solche im Bereich des Betriebsbeauftragtenwesens, des Abfallrechts im weitesten Sinne, des Umweltrechts, des Gefahrgut- und Transportwesens, der Technik der Entsorgung, der Arbeitssicherheit, sowie zu aktuellen Neuerungen bzw. Veränderungen, die wesentlich für die Prüftätigkeit der Sachverständigen sind, Referenzen, Fachgremiumsempfehlungen, Gutachten. 
	(6) Es reicht nicht aus, dass der Sachverständige lediglich den gleichen Fachkundelehrgang besucht hat wie die verantwortliche Person im Betrieb. Insbesondere zur Kontrolle und Hilfestellung ist seitens des Sachverständigen ein deutlicher Wissensvorsprung notwendig. 
	(7) Von der Anforderung nach Absatz (2) Buchst. a)und b) kann abgesehen wer den, wenn 
	a) eine technische Fachschulausbildung oder die Qualifika tion als Meister in einem Un ternehmen im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EfbV vor liegt und 
	b) mindestens fünf Jahre Aufgaben i.S.d. II.1.3 (2) b) wahrgenommen wurden. 



	II.1.4 Fortbildung 
	II.1.5 Haftpflichtversicherung 
	II.1.6 Für den Nachweis der Sachverständigenqualifikation sind folgende Unterlagen erforderlich: 
	(1) Nachweis der Zulassung als Umweltgutachter nach § 9 UAG oder als Umweltgutachterorganisation nach § 10 UAG für die unter Nr. II.1 genannten Unternehmensbereiche oder 
	(2) Nachweise der Qualifikation der Sachverständigen, bestehend aus 
	a) Nachweis der Zuverlässigkeit 
	i) Erklärung, ob 
	ii) Erklärung, dass sie/er sich in geordneten wirtschaft lichen Verhältnissen befindet, 
	iii) aktuelles Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden sowie das Einverständnis mit einer unbe schränkten Aus kunft aus dem Bundeszentralregister und dem Gewer bezentralregister. 

	b)  Nachweis der Unabhängigkeit, bestehend aus einer Erklärung, 
	i) ob und ggf. welche Stellung sie/er innerhalb eines Un terneh mens, einer Unter nehmen beratenden Orga nisation oder einer technischen Überwa chungsor ga nisation in ne hat oder im Be griff ist zu über nehmen,  
	ii) ob sie/er Inhaber/in von Unternehmen oder bevollmächtigte/r Vertreter/in im Sinne von Nr. II.1.2(2)a)ii) ist und ggf. welcher, 
	iii) ob und ggf. welche anderen beruflichen oder son sti gen Tä tigkeiten im Sinne von Nr. II.1.2(2)a)ii) bis iv) der/ die Sachverständige zusätzlich ausübt oder ausüben will, 
	iv) dass sie/er keinen Weisungen im Sinne von Nr. II.1.2(2)b) unter liegt,  
	v) dass Verflechtungen im Sinne von Nr. II.1.2(2) c) nicht vor lie gen, 
	vi) dass sie/er keine Beratungstätigkeit i.S.d. Nr. II.1.2(2)d) ausübt, 
	vii) dass sie/er keine Anteile i.S.d. Nr. II.1.2(2)e) besitzt. 

	c) Nachweise zur Fachkunde  
	i) Lebenslauf mit Angaben über die Ausbil dung und den beruflichen Werdegang, 
	ii) Kopien oder beglaubigte Abschriften der Prüfungszeugnisse, Diplome etc. 
	iii) Teilnahmebescheinigungen über Lehrgänge und Fortbildungsveranstaltungen, 
	iv) Nachweise über bisherige Tätigkeiten 
	v) Nachweis über eigenverantwortlich durchgeführte Überprüfungen von Entsorgungsbetrieben nach anderen Zertifizierungssystemen (Methodik und Durchführung), 
	vi) Nachweis der Fachkenntnis (s. Erläuterung zu den Nrn. II.1.3(2)c)ii), II.1.3(4) und II.1.3(5))  
	vii) Nachweise über die Fachkunde für speziell geregelte Bereiche, die mit der Zertifizierung zum Entsorgungsfachbetrieb rechtlich verbunden sind (z.B. § 6 i.V.m. § 2 Abs.2 Nr.2 AltfahrzeugV). 





	II.2  Voraussetzungen für die Zustimmung zum Überwachungsvertrag 
	(1) Das Verfahren für die Entscheidung über die Zustimmung zum Überwa chungsvertrag nach § 15 EfbV setzt einen schriftlichen Antrag der TÜO bei der für die Abfallwirtschaft zuständigen Obersten Landesbehörde oder der von ihr bestimmten Behörde am Hauptsitz der TÜO (Zustimmungsbehörde) voraus, dem die in Nr. II.2.8 aufgeführten Unterlagen beizufügen sind. Sofern datenschutzrechtliche Bestimmungen nicht entgegenstehen, können die Unterlagen nach Absprache mit der Zustimmungsbehörde auch elektronisch eingereicht werden.  
	(2) Die Zustimmung zum Überwachungsvertrag gemäß § 52 KrW-/AbfG in Verbindung mit § 15 EfbV setzt voraus, dass der Überwachungsver trag die in den §§ 12 bis 14 EfbV genannten Anforderungen er füllt und die von der TÜO mit der Durchführung des Überwachungsauftrages beauftragten Sach verständigen die hierfür erforderliche Zuverlässigkeit, Unab hängigkeit und Fachkunde besitzen. 
	(3) Im Folgenden sind die sich daraus ergebenden Anforderungen an die Organisation, die personelle und sachliche Ausstattung der technischen Überwachungsorganisation sowie an das der Überwa chung und Zertifizierung des Entsorgungsbetriebes zugrunde lie gende Verfahren konkretisiert. 
	II.2.1 Definition der TÜO 
	II.2.2 Allgemeine Anforderungen an die TÜO 
	II.2.2.1 Wirtschaftliche Verhältnisse 
	II.2.2.2 Unabhängigkeit 
	(4) Die Organisation darf keinem wirtschaftlichen, finanziellen oder sonstigen Druck ausgesetzt sein, der die gutachterliche Tätigkeit beeinflussen oder das Vertrauen in die unparteiische Aufgabenwahrnehmung in Frage stellen könnte. 
	(5) Die erforderliche Unabhängigkeit ist in der Regel nicht ge geben, wenn die TÜO 
	a) Inhaber eines Unternehmens im Sinne des § 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 EfbV ist oder die Mehrheit der An teile an ei nem sol chen Unternehmen besitzt, 
	b) Weisungen aufgrund vertraglicher oder sonstiger Bezie hungen im Rahmen ihrer Tätigkeit auch dann zu befol gen hat, wenn sie sie zu gut ach ter lichen Hand lungen gegen ihre Überzeu gung ver pflichten, 
	c) organisatorisch, wirtschaftlich, kapital- oder per so nalmä ßig mit Dritten ver flochten ist, ohne dass de ren Ein fluss nahme auf die Wahrnehmung der Auf gaben als TÜO durch Festlegungen in Satzung, Gesell schafts vertrag oder Anstellungsvertrag auszu schließen ist, 
	d) in dem zu überprüfenden in den letzten beiden Jahren im Bereich EfbV im Betrieb beratend tätig war oder 
	e) Anteile an dem zu überprüfenden Betrieb besitzt.  

	(6) Vereinbar mit der Tätigkeit als TÜO ist die Prüfung und Erteilung von Zertifikaten nach z.B. DIN EN ISO 9001 und 14001 ff sowie nach dem Umwelt auditgesetz oder vergleichbaren Regelungen. 

	II.2.2.3 Anerkennung aufgrund anderer Regelungen 
	(1) Die Anforderungen nach den Nrn. II.2.2.1 und II.2.2.2 gelten als erfüllt, wenn die Organisa tion eine Zulassung als Umweltgutachterorganisation nach § 10 UAG für den Unternehmensbereich Recy cling, Behandlung, Vernichtung oder Endlagerung von festen oder flüssigen Abfällen im Sinne des Artikel 2 i der Ver ordnung (EWG) Nr. 1836/93 i.V. m. Art. 17 Abs. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 761/2001 oder für die Unternehmensbereiche gemäß den Unterklassen nach NACE 90.00.3 (Sammlung, Beförderung und Zwischenlagerung von Abfällen),  90.00.4 (Kompostierungsanlagen),  90.00.5 (Abfallverbrennungsanlagen),  90.00.6 (Sonstige Abfallbehandlungsanlagen) und  90.00.7 (Abfalldeponien)  besitzt. 
	(2) Die Anforderungen nach den Nrn. II.2.2.1 und II.2.2.2 gelten in der Regel als erfüllt, wenn die Organisa tion 
	a) für die Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen (DIN EN ISO 14001 ff) oder Qualitätsmanagementsystemen (DIN EN ISO 9001 ff) im Bereich Recycling und Entsorgung akkreditiert ist oder 
	b) aufgrund anderer Rechtsvorschriften - wie z.B.  nach Betriebssicherheitsverordnung, UAG allg., StVZO u.ä. - als "Technische Überwachungsorganisation" anerkannt ist.  


	II.2.2.4 Haftungsfreistellung 

	II.2.3 Anforderungen an die personelle und sachliche Ausstattung der TÜO 
	(1) Die TÜO hat sicherzustel len, dass sie Sachverständige i.S.d. Nr. II.1 in der für die ordnungsgemäße Überwachung und Zertifizierung der (des) Entsor gungsbetriebe(s) erforderlichen Anzahl vertraglich gebunden hat sowie über die erforderlichen Mittel und Einrichtungen verfügt. Die erforderliche Anzahl von Sachverständigen orientiert sich z.B. an der Anzahl, Art und Größe der unter Vertrag genommenen Entsorgungsbetriebe.  
	(2) Mit der Überwachung eines Entsorgungsbetriebes dürfen nur Sachverständige beauftragt werden, die die Anforderungen an die Zuverlässigkeit, Unabhängigkeit und Fachkunde gemäß Nrn. II.1.1 bis II.1.3 erfüllen. Die entsprechenden Nachweise sind der Zustimmungsbehörde vorzulegen. 
	(3) Unbeschadet der Eigenverantwortung der beauftragten Sachverständigen ver bleibt die Verantwortung für die Überwachung und Zertifizierung des Entsorgungsbetriebes bei der TÜO. 
	(4) Die TÜO hat sicherzustellen, dass das Personal (insbesondere die Sachverständigen) durch geeignete Fortbildung über den für die Tä tigkeit erforderlichen aktuellen Wis  sensstand verfügt. Die Anforderung nach Nr. II.1.4 bleibt unberührt. Geeignete Fortbildungsmaßnahmen können u.a. sein: 
	a) Erfahrungsaustausch der Sachverständigen unter der Leitung der TÜO 
	b) Organisationsübergreifender Erfahrungsaustausch zur Angleichung des Wissensstandes und Vereinheitlichung des Prüfverfahrens auf einem hohen Niveau 
	c) Teilnahme an speziellen Lehrgängen, Seminaren, Fachtagungen, insbesondere für neue oder überarbeitete Regelwerke .  

	(5) Der Fortbildungsbedarf ist u.a. anhand der aktuellen Rechtsentwicklung (Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Rechtsprechung), der technischen Entwicklungen, der Erkenntnisse aus Erfahrungsaustauschen sowie der Erkenntnisse der Kontrolle der Tätigkeit der Sachverständigen (Stichprobenkontrollen) zu ermitteln und zu planen.  


	II.2.4 Anforderungen an das Überwachungs- und Zertifizierungssystem 
	(1) Die TÜO hat allgemeingültig festzulegen, nach welchen Regeln Entsorgungsbetriebe überwacht und zertifiziert werden (Überwachungs- und Zertifizierungssystem). Dadurch ist si cherzustellen, dass  
	a) die Entsorgungsbetriebe nach einheitlichen Kriterien und nach einem einheitlichen Verfahren überwacht und zertifi ziert werden, 
	b) die Prüfsystematik, Prüfung und Prüftiefe für die am Verfahren Beteiligten, den Betrieb und für die Zustimmungsbehörde transparent sind, 
	c) die Prüfungen den Abgleich mit den Anforderungen der EfbV, einschließlich der sonstigen öffentlich rechtlichen Regelungen beinhalten. 

	(2) Das Überwachungs- und Zertifizierungssystem hat mindestens zu beinhalten: 
	a) die Kriterien sowie das Verfahren zur Erteilung, zur Auf rechterhaltung und zum Entzug der Fachbetriebseigenschaft einschließlich der Bewertung von Mängeln sowie das Vorgehen bei Änderungen im Betrieb (z.B. auch abfallwirtschaftliche Tätigkeit, Personalbestand, Anlagenän derung, Abfallschlüssel u.ä.) und bei nachträglich auftretenden Mängeln und 
	b) die Festlegung der Methodik und systematischen Vorgehens weise bei der Zertifizierung eines Entsorgungsbetriebes einschließlich entsprechender Verfahrensanweisungen der TÜO an die Sachverständigen. 
	c) Prüflisten für die Sachverständigen zur Durchführung der Überwachung. Über die Ortsbegehung, die geprüften Unterlagen und Vorgänge sowie die Ergebnisse der Befragungen sind vom Sachverständigen Aufzeichnungen anzufertigen. Sie dienen zur Erstellung seines Prüfberichtes. Die Prüflisten sind nach Möglichkeit bezogen auf abfallwirtschaftliche Tätigkeiten bzw. Anlagenarten von der TÜO zu erstellen. Im Anhang dieser Vollzugshilfe sind einige von der ad-hoc-AG erarbeitete unverbindliche Prüflisten enthalten, die bei Bedarf ergänzt und fortgeschrieben werden. Um weitgehend einheitliche und vergleichbare Prüfverfahren gewährleisten zu können, werden die auf den Vollzugserfahrungen der letzten Jahre basierenden Prüflisten von der Zustimmungsbehörde zur Verfügung gestellt. 

	(3) Im Anhang dieser Vollzugshilfe ist eine Zusammenstellung von Prüfkriterien zur Zertifizierung von Entsorgungsfachbetrieben enthalten. Diese Prüfkriterien sollen in erster Linie als Hilfestellung dienen, um ggf. die von der TÜO erstellten Prüflisten zu vervollständigen. Die Listen werden bei Bedarf ergänzt und fortgeschrieben. Um weitgehend einheitliche und vergleichbare Prüfverfahren gewährleisten zu können, werden die auf den Vollzugserfahrungen der letzten Jahre basierenden Prüflisten von der Zustimmungsbehörde zur Verfügung gestellt. 


	II.2.5 Interne Qualitätssicherung 
	(1) Die Qualität einer Zertifizierung ist von der konsequenten Beachtung der Regelungen des Überwachungs- und Zertifizierungssystems und insbesondere von den Fähigkeiten und der Qualifikation der prüfenden Sachverständigen abhängig. Die TÜO hat deshalb ein internes Qualitäts sicherungs system zu installieren. Sie hat insbesondere die Erfüllung der Kriterien zur Zertifizierung und Überwachung zu überprüfen und die Prüftätigkeit und die Qualifikation der von ihr eingesetzten Sachverständigen unter Beachtung der vorgegebenen Verfahrensanweisungen beim jeweils ersten Einsatz zur Überprüfung einer der zertifizierbaren abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten und weiterhin regelmäßig stichprobenartig zu kontrollieren (Dokumentenprüfung; Kontrolle der Tätigkeit der Sachverständigen vor Ort). Das Qualitätssicherungssystem hat Angaben darüber zu enthalten, wie und wie oft Sachverständige bei ihrer Tätigkeit vor Ort überprüft werden sollen und wie oft eine System- u. Dokumentenprüfung auf Plausibilität, Richtigkeit und Vollständigkeit erfolgen soll. Die Überprüfung der Tätigkeit vor Ort kann z.B. derart erfolgen, dass entweder der Sachverständige von einem hierzu geeigneten Mitarbeiter der TÜO begleitet und begutachtet wird oder ein weiterer Sachverständiger eine eigenständige Regelüberprüfung des Entsorgungs(fach)betriebes durchführt und an Hand der vorgefundenen Situation eine Beurteilung abgibt.  
	(2) Die Überprüfungen der Sachverständigen vor Ort sollten anlassbezogen , müssen aber mindestens alle 3 Jahre einmal erfolgen. 
	(3) Über die Stichprobenkontrollen (Art, Anzahl und Entsorgungsbetrieb) bei den einzelnen Sachverständigen hat die TÜO ein Verzeichnis zu führen. Eine Sammlung und Auswertung der durch die Prüfungen und Kontrollen gewonnenen Erkenntnisse ist von der TÜO vorzunehmen. Beim regelmäßigen Erfahrungsaustausch der TÜO mit den Sachverständigen sind die Erkenntnisse zu thematisieren.  


	II.2.6 Überwachungsvertrag 
	(1) Im Überwachungsvertrag sind die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien nach § 13 EfbV konkret zu regeln. Dazu gehört auch, dass die TÜO sich im Überwachungsvertrag verpflichtet, den Prüfungsumfang inhaltlich mindestens nach den Vorgaben der Nr. II.2.4 zu gestalten und die Prüfberichte so erstellt werden, dass mindestens die Ergebnisse der Überprüfung, Stellungnahmen zu betriebsspezifischen Nebenbestimmungen, Hinweisen der Zustimmung sowie die festgestellten Mängel enthalten sind. 
	(2) Der Überwachungsvertrag hat eine Vorbehaltsklausel zu enthalten, die das Inkrafttreten erst nach Zustimmung durch die zuständige Behörde beinhaltet. Die Zustimmung des Entsorgungsbetriebes zur Weitergabe der im Benehmensverfahren erlangten Erkenntnisse der Zustimmungsbehörde an die TÜO sollte aufgenommen werden. 
	(3) Die Aufnahme eines Betretungs- und Begleitungsrechtes für die Zustimmungsbehörde (zur Feststellung des Fortbestandes der Zustimmungsvoraussetzungen bei der TÜO), gemeinsam mit dem Sachverständigen, wird empfohlen. 


	II.2.7 Mitteilungs- und Informationspflichten 
	(1) Die TÜO ist zu verpflichten, der Zustimmungsbehörde unaufgefordert Änderungen mitzuteilen, die die Struktur der TÜO, das Überwachungs- und Zertifizie rungssystem oder den einzelnen Überwachungsvertrag betreffen. 
	(2) Die TÜO ist zu verpflichten, der Zustimmungsbehörde unverzüglich mitzutei len, wenn nach der Zustimmung zum Überwachungsvertrag weitere, bisher nicht benannte Sachverständige beauftragt werden. Sie hat der Behörde den Sachverständigen zu benennen und dessen Qualifikation entsprechend der Nr. II.1 nachzuweisen. 
	(3) Die Zustimmungsbehörde kann die TÜO verpflichten, ihr im Einzelfall oder in wiederkehrenden Fristen über die Durchführung der Überwachung und Zertifizierung zu berichten (siehe II.2.6 (1)).  
	(4) Die TÜO ist zu verpflichten, der Zustimmungsbehörde unverzüglich den Entzug eines Überwachungszertifikates (auch durch Kündigung des Überwachungsvertrages) mitzuteilen.  
	(5) Die Zustimmungsbehörde kann zur Feststellung des Fortbestehens wesentlicher Voraussetzungen der Zustimmung zu einem Überwachungsvertrag die TÜO verpflichten, ihr regelmäßig (jährlich jeweils bis zum 31. März über das vergangene Kalenderjahr) eine Liste der mit der Überwachung von Entsorgungsbetrieben i.S. der EfbV beauftragten Sachverständigen vorzulegen. Darin sind die Anzahl der jeweils vom Sachverständigen durchgeführten Überprüfungen anzugeben. Zusätzlich aufzulisten sind die Daten und Ergebnisse der im Rahmen des internen Qualitätssicherungssystems von der TÜO vorgenommenen Überprüfungen der Sachverständigen und die vom Sachverständigen wahrgenommenen einschlägigen Fortbildungsveranstaltungen. 


	II.2.8 Antragsunterlagen für die Zustimmung zum Überwachungsvertrag 
	a) Inhaltsverzeichnis zu den Antragsunterlagen 
	b) Schriftlicher Antrag auf Zustimmung 
	c) Angaben zum Entsorgungsbetrieb  
	i) Benennung des zu zertifizierenden / überwachenden Entsorgungsbetriebes (Name, Geschäftsanschrift, Telefon, Telefax des Entsorgungsbetriebes) 
	ii) Angaben zum Betriebsinhaber (Name, Geburtsdatum und –ort des Betriebsinhabers oder - bei Gesellschaften - des Vertretungsberechtigten) 
	iii) Darstellung des Betriebes und seiner Standorte (Anzahl der Mitarbeiter, Beschreibung der Art des Entsorgungsbetriebes, der zu zertifizierenden abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten sowie der Anlagen und Abfallarten, Zahl der Transportfahrzeuge, Nennung von weiteren parallel verlaufenden Zertifizierungsverfahren, wie EMAS, ISO, Umweltmanagementsystemen u.ä.) 
	iv) Organisationsplan (Organigramm des Betriebes) 
	d) Nachweise zur Organisation der TÜO  
	i) Angaben zur TÜO (Name, Hauptsitz und Anschrift) 
	ii) Rechtsform (z.B. Auszug aus Handelsregister) 
	iii) Gesellschaftervertrag oder sonstige verbindliche Regelungen (Kopie oder beglaubigte Abschrift),  
	iv) Nachweise zur Anerkennung als Umweltgutachterorganisation oder andere Anerkennung als TÜO oder Erklärungen zu den Nrn. II.2.2.1 und II.2.2.2 
	v) Nachweis der Qualifikation der Gesellschafter bei Personenvereinigungen  
	vi) Organisationsplan (Organigramm der TÜO) 

	e) Freistellungserklärung gemäß Nr. II.2.2.4 
	f) Unterlagen zu den beauftragten Sachverständigen 
	i) Benennung der Sachverständigen der TÜO 
	ii) Benennung der mit der Überwachung / Zertifizierung beauftragten Sachverständigen mit den nach Nr. II.1.1 bis II.1.4 in Verbindung mit Nr. II.1.6 notwendigen Unterlagen und Erklärung, dass die beauftragten Sachverständigen im Hinblick auf die Anforderungen nach Nr. II.1.1 bis II.1.3 dieser Vollzugshilfe überprüft sind und diesen Anforderungen entsprechen 
	iii) ggf. Haftpflichtversicherung ge mäß Nr. II.1.5 

	g) Darstellung des von der TÜO angewandten Zertifizierungs- und Überwachungssystems gemäß Nr. II.2.4 
	h) Darstellung des internen Qualitätssicherungssystems gemäß Nr. II.2.5 
	i) Präsentation der Entsorgungsfachbetriebseigenschaft durch die TÜO 
	i) Muster eines Überwachungszertifikats 
	ii) Muster eines Überwachungszeichen i.V.m. den zertifizierten Tätigkeiten 

	j) Überwachungsvertrag mit folgenden Mindestinhalten 
	i) Vertragspartner 
	ii) Gegenstand des Vertrages 
	iii) Zielfestlegung (Zertifizierung und Überwachung nach KrW-/AbfG und § 13 Abs. 1 EfbV) 
	iv) Vorbehaltsklausel (Zustimmung der zuständigen Behörde) 
	v) Gültigkeitsdauer (mind. Erstprüfung plus 1 Jahr) 
	vi) Überwachungs- und Zertifizierungssystem (u.a. als Vertragsgegenstand) 
	vii) Verpflichtung der TÜO zur Einsetzung qualifizierter Sachverständiger (§ 15 Abs.1 Nr. 2 EfbV) 
	viii) Verpflichtung der TÜO zur Prüfung des Betriebes vor der erstmaligen Zertifizierung und nach wesentlichen Änderungen, im Übrigen einmal jährlich auf Einhaltung der Anforderungen aus der EfbV (entspr. §§ 3-11 EfbV)  
	ix) Verpflichtung der TÜO zur Vorlage eines Prüfberichtes nach jeder Überprüfung und einer konkreten Mängelliste (§ 13 Abs. 1 Nr. 2, 3 EfbV) 
	x) Verpflichtung der TÜO, alle einschlägigen Rechtsvorschriften und die dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften (§ 13 Abs. 3 EfbV) bei der Überprüfung zu beachten und die Ergebnisse sonstiger Zertifizierungen i.S.v. § 13 Abs. 4 EfbV zu berücksichtigen. 
	xi) Verpflichtung des Betriebes zur Vorlage der notwendigen Unterlagen, Einsichts- und Betretungsrecht (§ 13 Abs.2 Nr. 1,2 EfbV) 
	xii) Verpflichtung des Betriebes zur Mitteilung jeder Änderung (§ 13 Abs.2 Nr. 3 EfbV) 
	xiii) Zustimmung des Betriebes zur Weitergabe der im Benehmensverfahren erlangten Erkenntnisse der Zustimmungsbehörde an die TÜO 
	xiv) Zustimmung des Betriebes zur Begutachtung des Sachverständigen während der Durchführung der Betriebsüberprüfung durch einen weiteren Sachverständigen der zertifizierenden Organisation, die Zustimmungsbehörde oder eine von dieser autorisierten Behörde 
	xv) Regelungen zu Ausstellung, Nutzung und Entzug des Überwachungszertifikats und -zeichens 
	xvi) Unterschriften 





	II.3 Voraussetzungen für die Anerkennung einer Entsorgergemeinschaft 
	(1) Das Verfahren für die Entscheidung über die Anerkennung einer Entsorgergemeinschaft gemäß § 11 Entsorgergemeinschaftenrichtlinie (EgRL) setzt einen schriftlichen Antrag der Entsorgergemeinschaft bei der für die Abfallwirtschaft zuständigen Obersten Landesbehörde oder der von ihr bestimmten Behörde am Sitz der Entsorgergemeinschaft (Anerkennungsbehörde) voraus, dem die in Nr. II.3.5 aufgeführten Unterlagen beizufügen sind. 
	(2) Die Anerkennung einer Entsorgergemeinschaft setzt gemäß § 11 EgRL voraus, dass die Entsorgerge meinschaft die in der Richtlinie genannten Voraussetzungen an ihre Tätigkeit erfüllt und Beschränkungen des Wettbewerbs nicht zu besorgen sind. 
	(3) Im Folgenden sind die sich daraus ergebenden Anforderungen an die Organisation, die personelle und sachliche Ausstattung der Entsorgergemeinschaft sowie an das der Überwa chung und Zertifizierung des Entsorgungsbetriebes zugrunde lie gende Verfahren konkretisiert. 
	(4) Eine wesentliche Funktion bei der Aufgabenerfüllung der Entsorgergemeinschaft nimmt der Überwachungsausschuss wahr. Die Entsorgergemeinschaft hat zur Gewährleistung der Beschlussfähigkeit (gem. § 10 Abs. 3 EgRL) des Überwachungsausschusses Vertreter zu benennen. Nach § 10 Abs. 2 Satz 4 der EgRL müssen die Mitglieder des Überwachungsausschusses Inhaber eines von der Entsorgergemeinschaft zertifizierten Mitgliedsbetriebes oder mit der Leitung und Beaufsichtigung eines solchen Betriebes beauftragt sein. Da der Überwachungsausschuss gemäß § 10 Abs.1 EgRL seinerseits erst über die Zertifizierung eines Entsorgungsbetriebes entscheidet, wird der Überwachungsausschuss zu Beginn der Tätigkeit einer Entsorgergemeinschaft, insbesondere im Zeitpunkt der Anerkennung, noch nicht mit Mitgliedern besetzt sein können, die Inhaber eines Entsorgungsfachbetriebes sind oder einen solchen leiten. Die Anerkennungsbehörde sollte daher der Entsorgergemeinschaft für einen Übergangszeitraum eine Frist setzen, innerhalb derer die Entsorgungsbetriebe, die die Mitglieder des Überwachungsausschusses stellen, als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert sein müssen. 
	II.3.1 Allgemeine Anforderungen an die Entsorgergemeinschaft 
	II.3.1.1 Wirtschaftliche Verhältnisse, Unabhängigkeit 
	II.3.1.2 Haftungsfreistellung  

	II.3.2 Festlegung von Anforderungen 
	II.3.2.1 Anforderungen an die personelle und sachliche Ausstattung der Entsorgergemeinschaft 
	(1) Die Entsorgergemeinschaft hat sicherzustellen, dass sie Sachverständige i.S.d. Nr. II.1 und Hilfskräfte in der für die ordnungsgemäße Überwachung und Zertifizierung der Entsor gungsbetriebe erforderlichen Anzahl vertraglich gebunden hat sowie über die erforderlichen Mittel und Einrichtungen verfügt. Die erforderliche Anzahl der Sachverständigen bemisst sich nach der Anzahl sowie der Art und Größe der Mitgliedsbetriebe. 
	(2) Mit der Überwachung eines Entsorgungsbetriebes dürfen nur Sachverständige beauftragt werden, die die Anforderungen an die Zuverlässigkeit, Unabhängigkeit und Fachkunde gemäß den Nr. II.1.1 bis II.1.3 aufweisen. Die entsprechenden Nachweise sind der Anerkennungsbehörde vorzulegen. 
	(3) Beauftragt die Entsorgergemeinschaft eine TÜO mit der Überprüfung von Mitgliedsbetrie ben, hat die Entsorgergemeinschaft sicherzustellen, dass die TÜO den Anforderungen der Nr. II.2 und die beauftragten Sachverständigen den Anforderungen der Nr. II.1.1 bis II.1.3 dieser Vollzugshilfe entsprechen. 
	(4) Unbeschadet der Eigenverantwortung der beauftragten Sachverständigen ver bleibt die Verantwortung für die Überwachung und Zertifizierung des Entsorgungsbetriebes bei der Entsorgergemeinschaft. Dies gilt auch im Fall der Beauftragung einer TÜO. 
	(5) Die Entsorgergemeinschaft hat sicherzustellen, dass das Personal (insbesondere die Sachverständigen) durch geeignete Fortbildung über den für die Tä tigkeit erforderlichen aktuellen Wissensstand verfügt. Die Anforderung  nach Nr. II.1.4 bleibt unberührt. Geeignete Fortbildungsmaßnahmen können u.a. sein: 
	a) Erfahrungsaustausch der Sachverständigen unter der Leitung der Entsorgergemeinschaft 
	b) Organisationsübergreifender Erfahrungsaustausch zur Angleichung des Wissensstandes und Vereinheitlichung des Prüfverfahrens auf einem hohen Niveau 
	c) Teilnahme an speziellen Lehrgängen, Seminaren, Fachtagungen, insbesondere  für neue oder überarbeitete Regelwerke .  

	(6) Der Fortbildungsbedarf ist u.a. anhand der aktuellen Rechtsentwicklung (Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Rechtsprechung), der technischen Entwicklungen, der Erkenntnisse aus Erfahrungsaustauschen sowie der Erkenntnisse der Kontrolle der Tätigkeit der Sachverständigen (Stichprobenkontrollen) zu ermitteln und zu planen. 

	II.3.2.2 Anforderungen an das Überwachungs- und Zertifizierungssystem 
	II.3.2.3 Interne Qualitätssicherung 

	II.3.3 Verbindliche Regelungen 
	a) die Struktur und Organisation der Entsorgergemeinschaft, insbesondere des Überwachungsausschusses, 
	b) die Anforderungen an die Mitgliedsbetriebe (entspr. der Regelungen/des Inhalts eines Überwachungsvertrages Nr. I.1.1.1(5)j)), Betriebsinhaber sowie die für die Leitung und Beaufsichti gung eines Betriebes verantwortlichen Personen, die mindestens den Anforderungen der EfbV entsprechen müssen, 
	c) das Überwachungs- und Zertifizierungssystem (entsprechend Nr. II.2.4); die Vorortprüfung; die Erstellung eines Prüfberichtes, der auch die Ergebnisse der Überprüfung betriebsspezifischen Nebenbestimmungen und Hinweise der Zustimmung sowie die festgestellten Mängel enthält (entsprechend (1)) 
	d) die interne Qualitätssicherung (entsprechend Nr. II.2.5), 
	e) die Selbstverpflichtung, nur qualifizierte und gegenüber der Behörde benannte Sachverständige einzusetzen 
	f) die Prüfung und Dokumentation der Qualifikation der beauftragten Sachverständigen (entsprechend Nr. II.2.3),  
	g) das Ausschlussverfahren (z.B. gem. § 4 Abs. 2 Nr. 1 EgRL, bei  nicht erfolgter Zertifizierung durch die Entsorgergemeinschaft innerhalb der festgelegten Frist von höchstens 2 Jahre), 
	h) das Wiedereintrittsverfahren mit Fristenregelung (i.d.R. ein Jahr für Wiedereintritt) 

	II.3.4 Mitteilungs- und Informationspflichten 
	(1) Die Entsorgergemeinschaft ist zu verpflichten, der Anerkennungsbehörde unaufgefordert jede Änderung mit zuteilen, die die Struktur der Gemeinschaft oder das Überwa chungs- und Zertifizierungssystem betreffen. 
	(2) Die Entsorgergemeinschaft ist zu verpflichten, der Anerkennungsbehörde umgehend die Erstzertifizierung der Betriebe der Mitglieder des Überwachungsausschusses zu benennen und unaufgefordert Änderungen hinsichtlich dessen Zusammensetzung mitzuteilen. 
	(3) Die Entsorgergemeinschaft ist zu verpflichten, in von der Anerkennungsbehörde zu bestimmenden Abständen ein aktuelles Mitgliederverzeichnis vorzulegen. 
	(4) Die Entsorgergemeinschaft hat der Anerkennungsbehörde un verzüglich mitzuteilen, wenn nach der Anerkennung der Entsorgergemeinschaft weitere, bisher nicht benannte Sachverständige oder eine TÜO beauftragt werden. Sie hat der Anerkennungsbehörde den / die Sachverständigen zu benennen und deren Qualifikation entsprechend der Nr. II.1 der Anerkennungsbehörde nachzuweisen. 
	(5) Die Anerkennungsbehörde kann die Entsorgergemeinschaft verpflichten, ihr im Einzelfall oder in wiederkehrenden Fristen über die Durchführung der Überwachung und Zertifizierung - insbesondere über festgestellte Mängel - zu berichten. Der Bericht beinhaltet mindestens die Ergebnisse der Überprüfung, Stellungnahmen zu den von den Benehmensbehörden gegebenen betriebsspezifischen Stellungnahmen und Hinweisen sowie die festgestellten Mängel.  
	(6) Die Entsorgergemeinschaft ist zu verpflichten, der Anerkennungsbehörde unverzüglich den Entzug eines Überwachungszertifikates (auch durch Beendigung der Mitgliedschaft) mitzuteilen. 
	(7) Die Anerkennungsbehörde kann zur Feststellung des Fortbestehens wesentlicher Voraussetzungen für die Anerkennung die Entsorgergemeinschaft verpflichten, ihr regelmäßig (jährlich jeweils bis zum 31. März über das vergangene Kalenderjahr) eine Liste der mit der Überwachung von Entsorgungsbetrieben i.S. der EfbV beauftragten Sachverständigen vorzulegen. Darin sind die Anzahl der jeweils vom Sachverständigen durchgeführten Überprüfungen anzugeben. Zusätzlich aufzulisten sind die Daten und Ergebnisse der im Rahmen des internen Qualitätssicherungssystems von der Entsorgergemeinschaft vorgenommenen Überprüfungen der Sachverständigen und die vom Sachverständigen wahrgenommenen einschlägigen Fortbildungsveranstaltungen. 


	II.3.5 Antragsunterlagen für die Anerkennung einer Entsorgergemeinschaft 
	a) Inhaltsverzeichnis zu den Antragsunterlagen 
	b) Schriftlicher Antrag auf Anerkennung 
	c) Angaben zu den Mitgliedsbetrieben 
	i) Benennung der Mitgliedsbetriebe (Name, Geschäftsanschrift, Telefon, Telefax des Entsorgungsbetriebes) 
	ii) Angaben zu den Betriebsinhabern der jeweiligen Mitgliedsbetriebe (Name, Geburtsdatum und –ort des Betriebsinhabers oder - bei Gesellschaften - des Vertretungsberechtigten) 
	iii) Darstellung der Mitgliedsbetriebe und  ihrer Standorte (Anschriften der Standorte, Anzahl der Mitarbeiter, Beschreibung der Art der Entsorgungsbetriebe, der zu zertifizierenden abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten sowie der Anlagen und Abfallarten, Zahl der Transportfahrzeuge, Nennung von weiteren parallel verlaufenden Zertifizierungsverfahren, wie EMAS, ISO, Umweltmanagementsystemen u.ä.) 
	iv) Organisationspläne (Organigramme der Mitgliedsbetriebe) 
	d) Nachweise zur Organisation der Entsorgergemeinschaft 
	i) Angaben zur Entsorgergemeinschaft (Name, Sitz, Anschrift und Reichweite) 
	ii) Art der Entsorgergemeinschaft (Branche/n bzw. Tätigkeitsbereiche der Mitgliedsbetriebe, z.B. Bauabfall) 
	iii) Rechtsform (z.B. Auszug aus Vereinsregister) 
	iv) Satzung sowie sonstige verbindliche Regelungen entsprechend Nr. II.3.3 (Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift) 
	v) Regelung nach der der Betrieb mit Eintritt in die Entsorgergemeinschaft die Zustimmung zur Weitergabe der im Benehmensverfahren erlangten zertifizierungsrelevanten Erkenntnisse der Anerkennungsbehörde an die Entsorgergemeinschaft erteilt  
	vi) Regelung nach der der Betrieb mit Einritt in die Entsorgergemeinschaft die Zustimmung zur Begutachtung/Begleitung des Sachverständigen während der Durchführung der Betriebsüberprüfung durch die Anerkennungsbehörde, die von ihr beauftragte Behörde oder einen Beauftragten der Entsorgergemeinschaft erteilt   
	vii) Regelungen zur Ausstellung, Nutzung und Entzug des Überwachungszertifikats und -zeichens 
	viii) Angaben zu Organen der Entsorgergemeinschaft und deren Funktionen (Vorstand, Geschäftsführung, Überwachungsausschuss)  
	ix) Geschäftsordnung des Überwachungsausschusses (inkl. Vertretungsregelung) 
	x) Benennung der Mitglieder des Überwachungsausschusses und deren Vertreter einschl. des Nachweises der Fachbetriebseigenschaft gemäß § 10 Abs. 2 Satz 3 der EgRL (kann ggf. nachgereicht werden) 

	e) Freistellungserklärung gemäß Nr. II.3.1.2 
	f) Unterlagen zu den beauftragten Sachverständigen 
	i) Benennung der Sachverständigen bzw. der TÜO, deren sich die Entsorgergemeinschaft bedient, 
	ii) Benennung der mit der Überwachung / Zertifizierung beauftragten Sachverständigen mit den nach Nr. II.1.1 bis II.1.4  in Verbindung mit Nr. II.1.6 notwendigen Unterlagen und Erklärung, dass die beauftragten Sachverständigen im Hinblick auf die Anforderungen nach den Nr. II.1.1 bis II.1.3 dieser Vollzugshilfe überprüft sind und diesen Anforderungen entsprechen, 
	iii) Ggf. Haftpflichtversicherung gemäß Nr. II.1.5 

	g) Darstellung des von der Entsorgergemeinschaft angewandten Überwachungs- und Zertifizierungssystems gemäß Nr. II.3.2.2 
	h) Darstellung der Regelungen des internen Qualitätssicherungssystems gemäß Nr. II.3.2.3 
	i) Präsentation der Entsorgungsfachbetriebseigenschaft durch die Entsorgergemeinschaft 
	i) Muster des Überwachungszertifikats 
	ii) Muster eines Überwachungszeichen i.V.m. den zertifizierten Tätigkeiten 





	II.4 Hinweise und Erläuterungen 
	II.4.1 Entsorgungsfachbetrieb (§ 2 EfbV) 
	(1) Die zu erfüllenden Zertifizierungsvoraussetzungen unterstützen die gewerbsmäßig ausgeübte abfallwirtschaftliche Tätigkeit auf einem hohen Qualitätsniveau. § 2 Abs. 1 EfbV setzt voraus, dass der zertifizierte Betrieb die abfallwirtschaftliche Tätigkeit ausübt (Nr.1), dies selbstständig, also in eigener Verantwortung macht (Nr. 2) und in diesen Strukturen die Anforderungen gemäß §§ 3 ff EfbV einhält (Nr. 3).   
	(2) Nach dem Wortlaut des § 2 Abs. 1 Nr. 1 EfbV kann ein Betrieb Entsorgungsfachbetrieb im Sinne der EfbV werden, wenn er Abfälle einsammelt, befördert, lagert, behandelt, verwertet oder beseitigt, also eine der genannten abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten auch tatsächlich ausübt. Denn die vom Betrieb durchgeführte Entsorgungstätigkeit ist Bezugspunkt für die Anforderungen an Organisation, Ausstattung und Qualifikation von Betriebsinhabern und Personal (vgl. nur §§ 3 Abs.1 S.1, 3 Abs.3. 5 Abs.1 S.1, 9 Abs.2, 10 S.1 EfbV). Damit ist insbesondere solchen Betrieben eine Zertifizierung nach der EfbV verwehrt, die die genannten Entsorgungshandlungen zwar möglicherweise eigenverantwortlich durchführen könnten, gleichwohl aber hierauf verzichten und ausschließlich Dritte mit der Leistungserbringung beauftragen. Diese Betriebe haben ggf. die Möglichkeit als Händler oder Vermittler gem. § 52 KrW-/AbfG zertifiziert zu werden (siehe Vollzugshilfe „Zertifizierung von Händlern und Vermittlern als Entsorgungsfachbetrieb gem. § 52 KrW-/AbfG“), nicht aber für die in der EfbV genannten abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten. 
	(3) Neben der tatsächlichen Ausführung der Tätigkeit erfordert § 2 Abs. 1 Nr.2 EfbV, dass der Betrieb in der Lage ist, die zu zertifizierende Tätigkeiten auf Grund seiner organisatorischen, personellen und technischen Ausstattung selbstständig wahrzunehmen. Im Interesse klar strukturierter Verantwortlichkeiten muss der jeweilige zu zertifizierende Betrieb in der Lage sein, eigene Entscheidungen über die Art und Weise der Ausübung eigener abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten zu treffen. Er muss selbstständig nach außen mit Erzeugern und Besitzern von Abfällen die ausgeübte Entsorgungstätigkeiten in eigener Regie vereinbaren und abwickeln und nach innen über den Einsatz von Personal und Betriebsmittel disponieren.  Soweit innerhalb eines Efb bei der Wahrnehmung zertifizierter abfallwirtschaftlicher Tätigkeiten Fremdpersonal eingesetzt oder auf technische Betriebsmittel Dritter zurückgegriffen wird, gilt Folgendes:  Der Efb selbst muss in rechtlicher, organisatorischer und personeller Hinsicht die Kontroll- und Weisungsbefugnisse ausüben, zu der ihn die §§ 3 ff EfbV verpflichten. Dazu gehört insbesondere, dass der Efb in der Lage ist, das Fremdpersonal einzuarbeiten und zu überwachen (vgl. §§ 10, 11) und fremde Ausstattungen entsprechend bedienen.  Die dafür erforderliche personelle Ausstattung setzt mindestens voraus, dass die für die Leitung des Betriebes verantwortlichen Personen Arbeitnehmer des Entsorgungsfachbetriebes sind. Der Einsatz von Fremdpersonal bei ausführenden Tätigkeiten hat entsprechend den geltenden Anforderungen der EfbV zu erfolgen. Das bedeutet konkret: 
	(4) Daneben erfordert § 2 Abs. 1 Nr. 3 EfbV, dass der Betrieb die in der EfbV bestimmten Anforderungen an diese Organisation, Ausstattung und Tätigkeit erfüllt. Dies ist vom Sachverständigen zu überprüfen. Im Einzelnen: 


	II.4.2 Betriebsorganisation, personelle Ausstattung (§§ 3, 4 EfbV) 
	II.4.3 Betriebstagebuch (§ 5 EfbV) 
	(1) Die Dokumentationen entsprechend § 5 EfbV (Betriebstagebuch) haben wegen der Privi legierung der Entsorgungsfachbetriebe einen hohen Stellenwert bei der Überprüfung durch die beauftragten Sachverständigen. 
	(2) Die Verlässlichkeit der Dokumentationen des Betriebes steht im Mittelpunkt der Zertifizierung, die durch geeignete Stichproben zu überprüfen und zu kontrollieren ist. Die erforderliche Anzahl der Stichproben hängt von der vorgefundenen Situation, insbesondere der Vollständigkeit und Qualität der Dokumentation ab. Die Stichproben müssen sorgfältig ausgewählt werden. Das schließt eine stichprobenartige Prüfung der technischen Anlagen - insbesondere bei augenscheinlichen Mängeln - ein. 


	II.4.4 Durchführung der Überwachung 
	(1) Aufgrund der vorgelegten Unterlagen haben die Sachverständigen einen Plan für die Vor-Ort-Prüfung zu erstellen. Die Vollständigkeit und Gültigkeit der rechtmäßig notwendigen Prüfungen (z.B. Emissionsmessungen, Druckprüfungen belegt durch Protokolle) zu kontrollieren. Zum Abgleich der Doku men tatio nen mit den tatsächlichen Begebenheiten im Betrieb ist von den beauftragten Sachverständigen eine Begehung aller Anlagenteile vorzunehmen. 
	(2) Auch die Erfüllung der (Genehmigungs-) Auflagen, die Wirksamkeit der eigenen Überwa chungsinstrumente und die Einhaltung der Betriebsanwei sungen sind stichprobenartig zu kontrollieren. Im Rahmen der Begehung hat der Sachverständige auch Gespräche mit Betriebsangehörigen durch zufüh ren. Außerdem ist bei der Begehung darauf zu achten, dass alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen. 


	II.4.5 Versicherungsschutz (§ 6 EfbV) 
	(3) Der Entsorgungsbetrieb hat dem prüfenden Sachverständigen nachzuweisen, dass er über einen für seine abfallwirtschaftliche Tätigkeit ausreichenden Versicherungsschutz verfügt. Dies kann erfolgen durch die Vorlage einer 
	a) aktuellen Risikoabschätzung, wonach die Art und der Umfang der Haftpflicht versi cherungen (z.B. Versicherungsgutachten) für den Sachverständigen nachvollziehbar festgelegt wurden, oder einer 
	b) aktuellen Versicherungsbestätigung, dass ausreichender Versicherungsschutz besteht,  
	c) Versicherungsnachweise (insbesondere Betriebshaft pflichtversicherung, Umwelthaftpflichtversicherung, Kfz-Haftpflichtversicherung bei Transporten, Zahlungsbelege, vom GDV erstellte Bestätigung über die vorhandenen Versicherungen, versicherte und ausgeschlossene Risiken). 

	(4) Als ausreichend ist ein Versicherungsschutz anzusehen, wenn die Schadensfälle abgedeckt werden können, mit denen auf Grund der Gesamtsituation des Betriebes üblicherweise bei der zu versichernden Tätigkeit zu rechnen ist. Dabei sind die Erfahrungswerte der Versicherungswirtschaft, der TÜO und der Entsorgergemeinschaften bei vergleichbaren Anlagen zu Grunde zu legen. Nicht zu erfassen sind außergewöhnliche Schadensfälle, die bei den üblichen worst-case-Betrachtungen nicht erkennbar und damit nicht kalkulierbar sind.  


	II.4.6 Standort und mobile Anlagen (§ 2 EfbV)  
	(1) Standort ist das gesamte Gelände an einem geografisch bestimmten Ort, das der Kontrolle eines Entsorgungsbetriebes untersteht und an dem abfallwirtschaftliche. Tätigkeiten ausgeführt werden, einschl. der gesamten Infrastruktur, aller Ausrüstungen und aller Materialien. Als Standort im Sinne der EfbV zertifizierbar ist die Organisationseinheit eines Betriebes, die aufgrund ihrer personellen und technischen Ausstattung in der Lage ist, die zu zertifizierende Tätigkeit vollständig auf dem genehmigten Betriebsgelände der Organisationseinheit auszu führen. Zusätzliche Abstellplätze des Betriebes für Maschinen, Fahrzeuge oder Behälter sind keine zertifizierbaren Standorte, sondern nur Teil der technischen Ausstattung zur Durch führung der jeweiligen abfallwirtschaftlichen Tätigkeit. 
	(2) Erfolgt die abfallwirtschaftliche Tätigkeit mit mobilen Anlagen oder im Rahmen von Bau maßnahmen an wechselnden Standorten, kann nur die Tätigkeit zertifiziert werden, nicht die einzelnen Standorte. Das Zertifikat ist auf den Betriebssitz auszustellen. Durch den Zusatz „Behandl ung mit mobilen Anlagen (z.B. Trennung von Abfallgemischen in Öl-/Wasserabscheidern)“ oder „Verwertung durch den Einbau von Abfällen bei temporären Baumaßnahmen“ ist klarzustellen, dass die Tätigkeit nicht am Sitz des Unternehmens stattfindet. Das Zertifikat kann nur dann ausgestellt werden, wenn die mobilen Anlagen oder die temporären Baustellen vom Sachverständigen bei laufendem Betrieb überprüft wurden. 


	II.4.7 Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten 
	II.4.7.1 Allgemein 
	(1) Entsorgung umfasst die Beseitigung oder die Verwertung von Abfällen. Die Auslegung der Begriffe richtet sich nach § 4 Abs. 3,4, § 10 Abs. 2, den Anhängen IIA und IIB des KrW-/AbfG sowie dem EG-Recht. Einsammeln, Befördern, Lagern und Behandeln sind jeweils integrative Teilschritte der Beseitigung oder Verwertung.  
	(2) Um dem Nebeneinander der Tätigkeiten in der EfbV gerecht zu werden, können Entsorgungsfachbetriebe nur für die jeweils von ihnen erbrachte Teilleistung zertifiziert werden, wobei die Teilleistung des Beseitigens oder des Verwertens im Sinne der EfbV nur in der, den Entsorgungsvorgang abschließenden Teilleistung zu sehen ist. Verwerten und Beseitigen sind nur dann zertifizierbar und als Bezeichnung im Zertifikat aufzunehmen, wenn die Tätigkeit sich nicht unter Einsammeln, Befördern, Lagern und Behandeln einstufen lässt. Die letztgenannten Tätigkeiten sind stets Teil einer Verwertung oder Beseitigung (vgl. § 4 Abs. 1 und Abs. 5 sowie § 10 Abs. 2 Satz 1 KrW-/AbfG).  
	(3) Die Tätigkeiten Lagern, Behandeln, Verwerten und Beseitigen sind bezogen auf die jeweiligen Standorte und die einzelnen Anlagen im Zertifikat anzugeben (§ 14 Abs. 1 Nr. 2 EfbV).  
	(4) Die Aufnahme besonders überwachungsbedürftiger Abfallarten im Zertifikat für die Tätigkeit Einsammeln (im Holsystem), setzt das Vorliegen entsprechender Sammelentsorgungsnachweise für den Betrieb voraus (Ausnahme: Schadstoffsammlungen im Auftrag öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger). 
	(5) Die Bezeichnung der Anlage  ist der unter Nr. II.4.15 aufgeführten „Liste der Anlagentypen“ zu entnehmen. 

	II.4.7.2 Erläuterungen der einzelnen Tätigkeiten 
	1. Einsammeln 
	2. Befördern 
	3. Lagern 
	4. Behandeln 
	5. Verwerten 
	6. Beseitigen 


	II.4.8 Beauftragung Dritter (§ 7 EfbV) 
	(1) Die Beauftragung eines Dritten mit der Wahrnehmung einer zertifizierten abfallwirtschaftlichen Tätigkeit im Namen des Entsorgungsfachbetriebes setzt voraus, dass der Entsorgungsfachbetrieb die konkrete abfallwirtschaftliche Tätigkeit auch selbst ausübt und dafür zertifiziert ist. In diesem Fall kann er Dritte beauftragen, wenn der Dritte selbst als Entsorgungsfachbetrieb für diese Tätigkeit (Abfallart) zertifiziert ist (§ 7 Abs. 2 EfbV). 
	(2) Dritte, die nicht Entsorgungsfachbetrieb sind, dürfen bei entsprechender Auswahl und Kontrolle nur in unerheblichem Umfang beauftragt werden (§ 7 Abs. 3 EfbV). Die Drittbeauftragung ist damit i.d.R. beschränkt auf Ausfallzeiten wegen beispielsweise Krankheit, Zeiten des Anlagenausfalls, Ausfall wegen Reparatur-/Wartungsarbeiten, unerwartete Spitzenzeiten und vergleichbaren Ausnahmesituationen.  


	II.4.9 Betriebsinhaber (§ 8 EfbV) 
	II.4.10 Zuverlässigkeit (§§ 8, 9 EfbV) 
	(1) Die Zuverlässigkeit ist i.d.R. durch ein 
	a) Führungszeugnis (enthält i.d.R. nur Straftatbestände, die mit mehr als 90 Tagessätzen oder Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten geahndet wurden, siehe auch § 32 Bundeszentralregistergesetz – BZRG) 
	b) Auskunft aus dem Gewerbezentralregister ((Firmen- und Personenbezogen) enthält i.d.R. Bußgelder von mehr als  200,--€) 

	(2) Zur Prüfung der Zuverlässigkeit sind neben der Vorlage der Führungszeugnisse u.a. die entsprechenden Eintragungen heranzuziehen, ebenso eine geahndete Straftat oder ein rechtskräftig erteiltes Bußgeld, auch wenn ein Eintrag im entsprechenden Register nicht erfolgt ist oder im Auszug nicht mehr aufgenommen wird, die Tilgungsfrist jedoch noch nicht abgelaufen ist. Die Aufzählung normierter Regelbeispiele in § 8 Abs. 2 ist beispielhaft und nicht abschließend. Mit heranzuziehen sind alle Eintragungen (z.B. auch Betrug, Steuerhinterziehung) die geeignet sind, Zweifel an den persönlichen Eigenschaften und der Eignung zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der obliegenden Aufgaben zu begründen (vergl. auch MusterVwV zur Durchführung der TgV).  
	(3) Bei der Wertung registrierter oder  bekannter Verfehlungen ist zu differenzieren nach der Höhe einer einzelnen Geldbuße, wiederholten oder grob pflichtwidrigen Verstößen oder einer strafrechtlichen Verurteilung.  
	a) Wiederholte Verstöße liegen bereits bei einer zweimaligen Begehung gleichartiger Verfehlungen vor. 
	b) Grob pflichtwidrig handelt, wer eine Pflicht (Verpflichtung zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen) in besonders schwerem Maße verletzt oder der Verstoß sich gegen eine besonders gewichtige Pflicht richtet. 

	(4) Verurteilungen zu Geldstrafen sind unabhängig von der Höhe zu werten. 


	II.4.11 Fachkunde (§ 9 EfbV) 
	II.4.12 Prüfergebnisse anderer Zertifizierungsverfahren (§ 13 EfbV) 
	II.4.13 Zertifikatgestaltung (§14 EfbV) 
	II.4.13.1 Allgemeines 
	(1) Zertifikate werden pro Betrieb (selbstständige rechtliche Einheit, z. B. Eintrag im Handelsregister mindestens als selbstständige Niederlassung) ausgestellt. Das Zertifikat eines Betriebes hat alle seine zertifizierten Standorte zu benennen.  
	(2) Der Gesetz-/Verordnungsgeber hat auf eine einheitliche Gestaltung der Zertifikate für Entsorgungsfachbetriebe verzichtet. Inhaltliche Vorgaben ergeben sich aus § 14 EfbV, § 7 der EgRL, dem Sinn und Zweck des Zertifikates (Transparenz), den Vorgaben anderer Vorschriften (z.B. Altfahrzeugverordnung, Nachweisverordnung) sowie den Forderungen nach vergleichbaren Inhalten der Zertifikate, unabhängig von der zertifizierenden Organisation. 

	II.4.13.2 Inhalt des Zertifikates: 
	(1) Daraus ergeben sich folgende Anforderungen an die Zertifikatgestaltung 
	a) Name und Sitz des Betriebes, zertifizierte Standorte  
	b) Bezeichnung der zertifizierten abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten des jeweiligen Standortes, unter Nennung des Anlagentyps (siehe Nr. II.4.15) 
	c) Benennung der Abfallarten (abfallschlüsselscharf) bezogen auf die Tätigkeit,  Standort und Anlage 
	d) Name, Datum und Unterschrift des Sachverständigen und des Leiters/ Vorstandes der zertifizierenden Organisation (bei Entsorgergemeinschaften zusätzlich der Vorsitzenden des Überwachungsausschusses) auf der ersten Seite des Zertifikates 
	e) Name und ggf. Adresse der zertifizierenden Organisation 
	f) Datum der Prüfung (letzter Tag der Gesamtprüfung vor Ort, nicht einer ggf. notwendigen Nachprüfung), Fristablauf der Gültigkeit (Erstzertifizierung höchstens 18 Monate, bei Erstprüfung Fristablauf erst ab erfolgreicher Nachprüfung, weiter siehe unter Nr. II.4.14) 
	g) Nennung der erteilten Erzeugernummern/Entsorgernummern/ Beförderernummern/ Vermittlernummer bezogen auf die jeweilige Anlage/ Tätigkeit 
	h) Nennung der Seitenanzahl einschließlich der Anhänge (z.B. Anzahl, Nummer, Datum) auf der ersten Seite des Zertifikates  

	(2) Mindestinhalte anderer Regelungen (z.B. Altfahrzeugverordnung) sind ggf. zu berücksichtigen. 
	(3) Der Anhang eines Zertifikates ist Teil des Zertifikates. Nur als Urkunde, bestehend aus Deckblatt und ggf. zugehörigem Anhang, hat das Zertifikat Gültigkeit. Um den Umfang eines Zertifikates sinnvoll zu begrenzen und die Transparenz zu gewährleisten, bieten sich folgende Möglichkeiten bei der Darstellung der zertifizierten Abfallarten an: 

	II.4.13.3 Darstellung der Abfallarten:  
	Wenn die zertifizierten Abfallschlüssel 
	a) das gesamte Abfallverzeichnis umfassen (z.B. bei der Tätigkeit „befördern“) ist es ausreichend, im Zertifikat auszuweisen: „Alle Abfallarten nach Abfallverzeichnisverordnung vom 10. Dezember 2001“ 
	b) einzelne Kapitel bzw. Gruppen umfassen (z.B. Altöle bzw. Lösemittel) ist im Zertifikat auszuweisen: „Alle Abfallarten des Kapitels / der Kapitel XX nach Abfallverzeichnisverordnung vom 10. Dezember 2001“ bzw. „Alle Abfallarten der Gruppe /n  XX XX nach Abfallverzeichnisverordnung vom 10. Dezember 2001“ 
	c) einzelne Kapitel ohne eine bzw. mehrere Gruppe /n umfassen ist im Zertifikat auszuweisen: „Alle Abfallarten des Kapitels/ der Kapitel XX ausgenommen die Gruppe /n XX XX nach Abfallverzeichnisverordnung vom 10. Dezember 2001“ 
	d) einzelne Gruppen mit Ausnahme einzelner Abfallschlüssel umfassen, ist im Zertifikat auszuweisen: “Alle Abfallarten der Gruppe XX XX außer AS XX XX XX nach Abfallverzeichnisverordnung vom 10. Dezember 2001“ bzw.  
	e) unterschiedlichen Kapiteln und Gruppen zuzuordnen sind (ohne ein Kapitel bzw. eine Gruppe vollständig zu erfassen), sind alle Abfallschlüssel im Zertifikat einzeln zu benennen. 



	II.4.14 Fristberechnung 
	(1) Eine Überprüfung des Betriebes erfolgt nach jeder wesentlichen Änderung, im übrigen innerhalb eines Jahres (Wiederholungsprüfung). Kann eine Wiederholungsprüfung ausnahmsweise nicht innerhalb der 12 Monate durchgeführt werden, ist dies unter Benennung von Gründen mit der Zustimmungs-/Anerkennungsbehörde abzustimmen und die Frist für die nächste regelmäßige Wiederholungsprüfung um den entspr. Zeitraum zu verkürzen. 
	(2) Die Laufzeit (12 Monate für Wiederholungsprüfung, 18 Monate für Zertifikatgültigkeit) beginnt mit dem letzten Tag der Vorortprüfung (nicht der etwaigen Nachprüfung auf Grund von Mängeln). Dies gilt auch bei vorgezogenen Wiederholungsprüfungen. D.h. spätestens 12 Monate nach der vorherigen Wiederholungsprüfung muss die neue Wiederholungsprüfung abgeschlossen sein. Auch hier bleiben Nachfristen zur Mängelbehebung unberührt.  
	(3) Erfolgt aufgrund eines Mangels, der innerhalb von 3 Monaten nach der Vorortprüfung behoben sein muss, ein spätere Ausstellung des Zertifikates, wird die Zeit für die Mängelbehebung bereits der neuen Laufzeit sowohl für die nächste Wiederholungsprüfung wie auch des Zertifikates angerechnet (sog. KFZ - Hauptuntersuchungsfristberechnung, auch „TÜV – Regelung“ genannt).  
	(4) Findet die Wiederholungsprüfung nicht innerhalb von 12 Monaten und die Mängelbeseitigung nicht innerhalb der Mängelbeseitigungsfrist von 3 Monaten statt, ist das noch gültige Zertifikat nach spätestens 15 Monaten nach der letzten zur Zertifizierung führenden Wiederholungsprüfung zu entziehen.  


	II.4.15 Liste der Anlagentypen 

	III. Abstimmungsregelung zwischen den Behörden  
	III.1 Allgemeines 
	(1) Die Zustimmung zum Überwachungsvertrag zwischen der TÜO und dem Entsorgungsbetrieb sowie die Anerkennung einer Entsorgergemeinschaft wird von der für die Abfallwirtschaft zuständigen Obersten Landesbehörde am Hauptsitz der Überwachungsorganisation / Entsorgergemeinschaft oder der von ihr bestimmten Behörde erteilt. Die Zustimmungs-/Anerkennungsbehörde trifft ihre Entscheidung im Benehmen mit der für den jeweiligen Betrieb zuständigen Überwachungsbehörde am Standort des Entsorgungsbetriebes (im folgenden Benehmensbehörde ), auch wenn die Benehmensbehörde im Bundesland der Zustimmungs-/Anerkennungsbehörde liegt. Der Kontakt der Zustimmungs-/Anerkennungsbehörde zur Benehmensbehörde in einem anderen Bundesland wird über eine zentrale Stelle (i.d.R. die Knotenstelle , die nach Landesrecht bestimmt werden) hergestellt. 
	(2) „Benehmen“ im Rechtssinne bedeutet, dass die Zustimmungs-/Anerkennungsbehörde die mitwirkungsberechtigte Behörde (Benehmensbehörde) am Verfahren beteiligen soll. Die Benehmensklausel soll der Benehmensbehörde das Recht sichern, ihre Vorstellungen zu der in Aussicht gestellten Zustimmung/Anerkennung vorzutragen.  
	(3) Der Benehmensbehörde bekannte Tatsachen, die gegen eine Zertifizierung eines Betriebes im beantragten Umfang sprechen und / oder sonstige wesentliche Informationen zu dem Betrieb sollten der Zustimmungs-/Anerkennungsbehörde und damit auch dem beauftragten Sachverständigen zur Kenntnis gegeben werden. Damit erhält der Sachverständige die Chance, Mängel bei dem Betrieb frühzeitig zu erkennen und ggf. für Abhilfe zu sorgen. Somit ist vor jeder Zustimmung zum Überwachungsvertrag bzw. Erstzertifizierung eines Mitgliedsbetriebes einer Entsorgergemeinschaft und bei wesentlichen Änderungen (§ 15 Abs. 1 EfbV, § 11 Abs.1 EgRL) die Benehmensbehörde (auch im eigenen Bundesland und bei der Mitgliedschaft in einer EG) ins Benehmen zu setzen.  
	(4) Die Entscheidung zur Zustimmung bzw. Anerkennung trifft die Zustimmungs-/Anerkennungs behörde. Sie ist nicht gebunden an die Stellungnahme der Benehmensbehörde. Um einen sinnvollen Vollzug der EfbV und der EgRL zu gewährleisten, sollte die Zustimmungs-/Anerkennungs behörde die Stellungnahme der Benehmensbehörde berücksichtigen (sofern eine vorliegt), da nur die zuständige Überwachungsbehörde über die tatsächlichen Gegebenheiten im Betrieb informiert sein kann.  
	(5) Die Zustimmungs-/Anerkennungsbehörde eines Bundeslandes informiert die Zentralen Stellen der Bundesländer über Betriebe dieser Bundesländer, für die Zustimmungen zu Überwachungsverträgen erteilt wurden bzw. die in Entsorgergemeinschaften aufgenommen wurden. Die Information erfolgt regelmäßig, mindestens einmal jährlich und beinhaltet auch den Gültigkeitszeitraum der aktuellen Zertifikate. 

	III.2 Abstimmungsregelung bei der Zustimmung zum Überwachungsvertrag (§ 15 Abs. 1 EfbV) 
	III.2.1 Vollständigkeitsprüfung der Antragsunterlagen 
	(1) Die Zustimmungsbehörde erhält von der TÜO die erforderlichen Unterlagen.  
	(2) Die Unterlagen werden auf Vollständigkeit geprüft und fehlende Unterlagen gegebenenfalls nachgefordert.   


	III.2.2 Weitergabe und Stellungnahmefrist, Fristablauf 
	(1) Die Zustimmungsbehörde informiert die Benehmensbehörde, gegebenenfalls über die bundesland-spezifische zentrale Stelle, (auch mittels Formblatt möglich, siehe Nr. III.4) über die wesentlichen Angaben zu dem Betrieb. Die Benehmensbehörde gibt der Zustimmungsbehörde umgehend bekannt, ob und ggf. welche Angaben zu dem Betrieb bzw. zum Überwachungsvertrag sie zusätzlich benötigt. Die Stellungnahmefrist der Benehmensbehörde beträgt 4 Wochen. In Ausnahmefällen ist auf Antrag der Benehmensbehörde eine Fristverlängerung möglich. 
	(2) Liegt nach Ablauf der Stellungnahmefrist keine Stellungnahme der Benehmensbehörde vor, entscheidet die Zustimmungsbehörde nach Aktenlage. 


	III.2.3 Aufgabenverteilung 
	III.2.3.1 Prüfung durch die Zustimmungsbehörde 
	III.2.3.2 Stellungnahme der Benehmensbehörde 
	(1) Die Benehmensbehörde nimmt Stellung zu anlagenspezifischen Besonderheiten hinsichtlich des konkreten Entsorgungsbetriebes mit dessen zu zertifizierenden Tätigkeiten und Abfallarten. Sie benennt spezifische Problempunkte des Betriebes, auf die bei der Überprüfung und Überwachung besonders zu achten ist. Sind der Benehmensbehörde Tatsachen bekannt, die einer Zertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb entgegenstehen könnten, weist sie darauf hin. 
	(2) In der Stellungnahme erklärt die Benehmensbehörde, ob und in welchem Rahmen eine direkte Zusendung von Überwachungsberichten der TÜO an die Benehmensbehörde als Auflage / Hinweis  in den Zustimmungsbescheid (§ 15 Abs. 3 EfbV) aufgenommen werden soll. Äußert sich die Benehmensbehörde nicht, wird eine derartige Auflage nicht in den Bescheid aufgenommen.  


	III.2.4 Zustimmung zum Überwachungsvertrag 
	(1) Die Zustimmungsbehörde stimmt dem Überwachungsvertrag  
	a) bei Vorliegen der von ihr zu prüfenden Anforderungen und 
	b) bei Vorliegen der Stellungnahme der Benehmensbehörde bzw. nach Fristablauf zu  

	(2) Insbesondere sollte die Zustimmungsbehörde die TÜO verpflichten, über die Erteilung und den Entzug von Überwachungszertifikaten und Überwachungszeichen der Zustimmungsbehörde zu berichten (§ 15 Abs. 3 EfbV). 


	III.2.5 Widerruf  
	a) spezifische Problempunkte des Betriebes, auf die bei der Überprüfung und Überwachung gemäß der Stellungnahme besonders zu achten war, nicht berücksichtigt wurden,  
	b) nachträglich Tatsachen eingetreten sind, die zu einer Versagung der Zustimmungserteilung geführt hätten oder 
	c) schwere Nachteile für das Wohl der Allgemeinheit zu besorgen sind oder 
	d) die TÜO ihre Pflichten gem. § 13 Abs.1 und § 14 EfbV nicht ordnungsgemäß wahrnimmt, 

	III.2.6 Mitteilungspflicht 
	(1) Die Zustimmungsbehörde übersendet nach erfolgter Zertifizierung eines Betriebes/ Standortes das jeweils gültige Überwachungszertifikat an die Benehmensbehörden und / oder an die zentrale Stelle. Die Übersendung der Zertifikate kann durch entsprechend formulierte Nebenbestimmungen / Hinweis im Zustimmungsbescheid an die TÜO oder den Entsorgungsbetrieb übertragen werden. Der Austausch der Zertifikatsdaten kann in Abstimmung mit der jeweiligen Behörde auch in geeigneter Weise in digitalisierter Form erfolgen.  
	(2) Die Zustimmungsbehörde teilt jeden Widerruf oder jeden sonstigen Verlust der Entsorgungsfachbetriebseigenschaft unverzüglich den zentralen Stellen der Länder und / oder direkt den Benehmensbehörden, in denen der betroffenen Betrieb seinen Sitz oder Standorte hat, mit.  



	III.3 Aufgabenverteilung Abstimmungsregelung bei der Anerkennung von Entsorgergemeinschaften (§§ 11, 12 EgRL) 
	III.3.1 Vollständigkeitsprüfung der Antragsunterlagen 
	(1) Die Anerkennungsbehörde erhält von der Entsorgergemeinschaft die erforderlichen Unterlagen. 
	(2) Die Unterlagen werden auf Vollständigkeit geprüft und gegebenenfalls nachgefordert. 


	III.3.2 Weitergabe und Stellungnahmefrist, Fristablauf 
	(1) Die Anerkennungsbehörde beteiligt vor der Anerkennung sowie grundsätzlich bei der Neuaufnahme von Mitgliedern die Benehmensbehörde - gegebenenfalls über die zentrale Stelle, (auch mittels Formblatt möglich, siehe Nr. III.4) über die wesentlichen Angaben zu dem Betrieb. Die Benehmensbehörde gibt der Anerkennungsbehörde umgehend bekannt, ob und ggf. welche Angaben sie zu dem Betrieb zusätzlich benötigt.  
	(2) Für die Anerkennung der Entsorgergemeinschaft beteiligt die Anerkennungsbehörde daneben die zuständige Kartellbehörde am Sitz der Entsorgergemeinschaft. Befinden sich die Mitgliedsbetriebe  in demselben Bundesland, erfolgt die Beteiligung der jeweiligen Landeskartellbehörde, ansonsten ist die Bundeskartellbehörde zu beteiligen. Die Kartellbehörde erhält eine Kopie der Satzung und eine Auflistung der Mitgliedsbetriebe mit deren Tätigkeitsbereichen zur Prüfung hinsichtlich erkennbarer Beschränkungen des Wettbewerbes. 
	(3) Die Stellungnahmefrist für die Behörden beträgt 4 Wochen. In Ausnahmefällen ist auf Antrag eine Fristverlängerung möglich. 
	(4) Liegt nach Ablauf der Stellungnahmefrist keine Stellungnahme der Behörden vor, kann die Anerkennungsbehörde, ggf. unter Einräumung einer Nachfrist mit Verschweigefrist, nach Aktenlage entscheiden.  


	III.3.3 Aufgabenverteilung 
	III.3.3.1 Prüfung durch die Anerkennungsbehörde 
	III.3.3.2 Stellungnahme der Benehmensbehörde 
	(1) Im Rahmen der Anerkennung oder Erweiterung um neue Mitgliedsbetriebe soll die Benehmensbehörde Stellung zu anlagenspezifischen Besonderheiten hinsichtlich des konkreten Mitgliedsbetriebes mit dessen zu zertifizierenden Tätigkeiten und Abfallarten nehmen. Sie benennt spezifische Problempunkte des Betriebes, die bei der Überprüfung und Überwachung besonders zu beachten sind. Sind der Benehmensbehörde Tatsachen bekannt, die einer Zertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb entgegenstehen könnten, weist sie darauf hin. 
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